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Stadt Lage 
 
520 Änderungssatzung vom 21.12.2011 zur Sat-

zung über die Erhebung von Elternbeiträgen 
für die Tageseinrichtungen auf dem gebiet der 
Stadt Lage vom 21.12.2010 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV. NRW.S. 666), der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), in den 
zurzeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Lage in 
seiner Sitzung am 21. Dezember 2011 folgende Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Eltern-
beiträgen für die Tageseinrichtungen beschlossen: 
 
I. 
 

§ 5 Einkommensberechnung 
 
(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der 
positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 
des Einkommenssteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlus-
ten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des Zu-
sammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Ein-
kommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, 
Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebensun-
terhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern 
und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzu-
rechnen. Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 
und entsprechenden Vorschriften und das Erziehungsgeld 
nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz sind nicht hinzuzu-
rechnen. Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäf-
tigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Man-
dats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren 
Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach die-
sem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. 
der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 
Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 
6 Einkommenssteuergesetz zu gewährenden Freibeträge 
von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzu-
ziehen.  
 
(2) Maßgebend ist das Jahreseinkommen. Wenn sich das 
Einkommen voraussichtlich auf Dauer verändern wird, ist 
abweichend von Satz 1 ein fiktives Jahreseinkommen 
zugrunde zu legen, das dem Zwölffachen des aktuellen Mo-
natseinkommens entspricht. In diesem Fall sind zu erwarten-
de Sonder- und Einmalzahlungen dem Einkommen hinzuzu-
rechnen. Bei unterschiedlich hohem Monatseinkommen ist 
ein durchschnittliches monatliches Einkommen für die Be-
rechnung zugrunde zulegen. Der Elternbeitrag ist ab dem 
Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festzusetzen. 
Soweit Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, ist abwei-
chend von Satz 2 auf das zu erwartende Jahreseinkommen 
abzustellen 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. 
 

§ 9 Beitragsermäßigung 
 
(1) Kinder im letzten Kindergartenjahr (-Jahr vor der Einschu-
lung-) sind entsprechend der gesetzlichen Regelung bei-
tragsfrei. Geschwisterkinder, die gleichzeitig eine Tagesein-
richtung für Kinder besuchen, sind ebenfalls von der Zahlung 
des Beitrags befreit. Für diese Fälle wird die Geschwisterreg-
lung des Abs. 2 so lange ausgesetzt, wie das Land NRW die 
Ausgleichszahlungen für die Beitragfreiheit für das letzte 
Kindergartenjahr sicherstellt. 
 
(2) Besuchen zwei oder mehr Kinder gleichzeitig eine Ta-
geseinrichtung für Kinder, so ist nur für ein Kind der Eltern-
beitrag zu zahlen. Das zweite und alle übrigen Kinder wer-
den beitragsfrei belassen. Ergeben sich ohne die Beitragsbe-
freiung nach Satz 1 unterschiedlich hohe Beiträge, so ist der 
höchste Beitrag zu zahlen. 
 
(3) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge für den Kindergar-
tenplatz vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ganz erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und 
dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 3 SGB VIII). 
 
(4) In der Beitragsstufe bis 20.000,00 Euro kann die Stadt 
Lage auf Antrag von der Erhebung des Elternbeitrages ab-
sehen, sofern alle Einkommensunterlagen bei der Aufnahme 
des Kindes in die Tageseinrichtung für Kinder lückenlos vor-
gelegt werden. 
 
(5) Die Antragsstellung entbindet nicht von der Beitragszah-
lung. Der Beitrag ist so lange zu entrichten, bis von der Stadt 
Lage ein entsprechender Bescheid erteilt wurde, dass keine 
Elternbeiträge zu zahlen sind.  
 
III. 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.08.2011 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung vom 21.12.2011 zur 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Ta-
geseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage vom 
21.12.2010 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes  Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Satzungs-

beschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Lage vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Lage, den 21. Dezember 2011 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
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521 Satzung vom 21. Dezember 2011 zur 7. Ände-

rung der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Lage 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666), der §§ 5 und 9 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) vom 21. Juni 
1988 (GV NRW S. 250), des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I  
S. 2705 ) und der §§ 1, 2, 4  und 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712) in den je-
weils gültigen Fassungen sowie des § 21 der Satzung über 
die Abfallentsorgung in der Stadt Lage hat der Rat der 
Stadt Lage in seiner Sitzung vom 21. Dezember 2011 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 

I. 
 

In § 2 der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfall-
entsorgung in der Stadt Lage wird Absatz 2 durch folgende 
Neufassung ersetzt:  
 
(2)  Die Gebühren betragen jährlich 
  
 a) Grundgebühr je Haushalt 33,84 € 
b) Grundgebühr je Betrieb 16,92 € 
   
c) für einen System-Abfallbehälter (einschließlich Behäl-

termiete) 
  60 l grau bei vierwöchentlicher Entleerung 
    43,56 € 
  60 l grau bei 14-täglicher Entleerung  
  (Ausnahme) 78,84 € 
  80 l grau bei vierwöchentlicher Entleerung 
    51,72 € 
  80 l grau bei 14-täglicher Entleerung  
  (Ausnahme) 95,28 € 
  120 l grau bei vierwöchentlicher Entleerung 
    68,04 € 
  120 l grau bei 14-täglicher Entleerung  
  (Ausnahme) 127,92 € 
  240 l grau bei vierwöchentlicher Entleerung 
    117,18 € 
  240 l grau bei 14-täglicher Entleerung  
  (Ausnahme) 226,08 € 
 
   40 l grün  30,00 € 
   60 l grün  42,72 € 
   80 l grün (alle 14-täglich geleert) 55,68 € 
   80 l grün (Saison-Biotonne) 32,28 € 
   120 l grün  80,88 € 
   120 l grün (Saison-Biotonne) 47,16 € 
   240 l grün  157,08 € 
   240 l grün (Saison-Biotonne) 91,56 € 
  
 d) für einen System-Abfallbehälter mit 1.100 l Nutz-

inhalt 
 
  bei monatlich einmaliger Leerung 
   Eigentumscontainer 479,04 € 
   Mietcontainer 550,32 € 
 
  bei 14-täglicher Entleerung 
   Eigentumscontainer 1.015,68 € 
   Mietcontainer 1.086,96 € 
 

 
  bei wöchentlich einmaliger Leerung 
   Eigentumscontainer 2.033,76 € 
   Mietcontainer 2.105,04 € 
  bei 2 x wöchentlicher Leerung  
   Eigentumscontainer 4.062,84 € 
   Mietcontainer 4.134,12 € 
 
e) für einen Abfallsack mit 70 l Nutzinhalt je Stück 

3,50 € 
 

II. 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft.  
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Änderungssatzung zur Gebührensatzung 
zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Lage 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes  Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Lage vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 21. Dezember 2011 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
522 Satzung vom 21.12.2011 zur 2. Änderung der 

Gebührensatzung vom 17.12.2009 zur Straßen-
reinigungssatzung der Stadt Lage 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), des 
§ 3 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV. NRW S. 706) und 
der §§ 4, und 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW 
vom 21.Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) in 
den jeweils gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Lage 
in seiner Sitzung am 21. Dezember 2011 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen: 
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Artikel 1 

 
§ 2 Abs. 4 und 5 wird wie folgt geändert: 
 
(4) Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 

3) beträgt für die Sommerreinigung jährlich 
 
- in Reinigungsklasse S1 (Reinigung verkehrsberu-

higter Bereich/ Fußgängerzone) 14,82 € 
 
 

(5) Für die Winterwartung wird –unabhängig von der Rei-
nigungshäufigkeit- zusätzlich eine  Benutzungsgebühr 
erhoben. Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Abs. 
1 bis 3) beträgt jährlich: 

 
 - in Reinigungsklasse W1 (Winterwartung für den 

Bereich S1) 0,93 € 
 
 - in Reinigungsklasse W2 (Winterwartung Anlieger-

/Verkehrsstraße) 1,43 € 
 
 -  in Reinigungsklasse W3 (eingeschränkte Winter-

wartung) 0,63 € 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung zur Gebührensatzung 
zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Lage wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Lage vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 21. Dezember 2011 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
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  Sommer- 

Reinigung 
Winter- 
wartung 

 
A Afrikastraße 

Von Afrikastraße 1 bis 
Rewe-Markt 

S3 W2 

 Ahornstraße S3 W2 

 Akazienstraße S3 W2 

 Albert-Schweitzer-
Straße 

S3 W3 

 Alderstraße S3 W3 

 Alfred-Schwarzmann-
Weg 

S3 W3 

 Allensteiner Weg S3 W2 

 Altdorferstraße 
Von Schötmarsche Stra-
ße bis Bahnlinie 
 
Von Altdorferstraße 100 
bis Schötmarsche Straße 
einschl. Bereich Danne-
ckerweg - Corneliusstra-
ße 

 
S3 
 

S3 
 

 
W2 

 
W2 
 

 Alter Schulweg S3 W2 

 Am Alten Amtsgericht S3 W2 

 Am Bach S3 W3 

 Am Bauhof S3 W3 

 Am Brenkerberg S3 W2 

 Am Buchenwald S3 W2 

 Am Feuerborn S3 W2 

 Am Freibad S3 W2 

 Am Greimberg 
Von Lönsweg bis Am 
Greimberg 19 

 
S3 

 
W3 

 Am Hang S3 W2 

 Am Holzkamp S3 W2 

 Am Johannfeld S3 W3 

 Am Kurpark S3 W2 

 Am Sportplatz S3 W2 

 Am Sternberg S3 W2 

 Am Sunderbach S3 W3 

 Am Umfluter S3 W3 

 Am Waterholz S3 W3 

 Am Wurstekrug S3 W3 

 Ameisenweg S3 W3 

 Amselstraße S3 W3 

 An den Johannisstei-
nen 
Von Detmolder Straße bis 
An den Johannissteinen 
10 

 
S3 

 
W2 

 An der Reihe S3 W2 

 An der Rethlage 
Von Hachweg bis An der 
Rethlage 19 

S3 W3 

 An der Schlüsselburg 
 

S3 W3 

 Anemonenweg S3 W2 

 Arndtstraße S3 W2 

 Asternweg S3 W3 

 
 Auf dem Krammen S3 W3 

 Auf dem Krummstock S3 W3 

 Auf dem Sande S3 W2 

 Auf der Heue 
Von Heßloher Straße bis 
Auf der Heue 7 

 
S3 

 
W2 

 Auf der Hove S3 W3 

 Auf der Lieth S3 W2 

B Bachstraße S3 W3 

 Bahnhofstraße S2 W2 

 Bahnsenstraße S3 W3 

 Bandelstraße S3 W2 

 Barlachstraße S3 W2 

 Beckstraße S3 W2 

 Beethovenstraße 
Von Boelckestraße bis 
Beethovenstraße 11 
Von Emil-Junker-Straße 
bis Beethovenstraße 
25/26 

 
S3 
S3 

 
W3 
W3 

 Bentruper Straße 
Von Hauptstraße bis 
Trophagener Straße 
Von Trophagener Straße 
bis OD-Grenze 

 
S2 
S3 

 
W2 
W2 

 Bentweg 
Von Maybachstraße bis 
Bentweg 9 und 18 

 
S3 

 
W2 

 Benzstraße S2 W2 

 Bergiusstraße S3 W3 

 Bergstraße S1 W1 

 Berliner Straße S3 W2 

 Bielefelder Straße 
OD Ehrentrup 
Von Brauereiweg bis 
Dachsstraße 
OD Kachtenhausen 
Nordseite von Abschnitt 
16, Station 0, 174 bis Ab-
schnitt 17, Station 0,231 
 

 
S2 
 

S2 

 
W2 
 

W2 

 Bienenweg S3 W3 

 Billinghauser Straße 
Innerhalb der OD (von 
Haus Nr. 190 bis 258) 

S3 W2 

 Birkenkampweg S3 W3 

 Birkenstraße S3 W3 

 Bleichenweg S3 W3 

 Blickstraße 
Von Kameruner Straße 
bis Albert-Schweitzer-
Straße 
Von Billinghauser Straße 
bis Blickstraße 55 

 
S3 
S3 

 
W3 
W3 

 Blumenstraße S3 W3 

 Blumenthalstraße S3 W3 

 Boelckestraße S3 W2 

 Borsdorfstraße S3 W2 

 Brahmsstraße S3 W3 

 Brandheide S3 W3 
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 Brauereiweg 

Von Bielefelder Straße 
bis Brauereiweg 3 

 
S3 

 
W3 

 Breite Straße S2 W2 

 Breitenheider Straße 
OD Ehrentrup 
Von In der Bülte bis OD-
Grenze 
Von Breitenheider Straße 
156 bis Landwehrstraße 

 
S2 
 

S3 
 

 
W2 
 

W2 
 

 Breiter Winkel 
Von Heerstraße bis Heer-
straße (einschließlich 
Stichweg) 

 
S3 

 
W3 

 Breslauer Straße S3 W3 

 Brinkweg S3 W2 

 Brockenbuschweg S3 W3 

 Bromberger Straße S3 W3 

 Bruchstraße S2 W2 

 Brückenweg 
Von Goetheweg bis Brü-
ckenweg 8 
Von Steinbrinkstraße bis 
Brückenweg 16 

 
S3 
S3 

 
W3 
W3 

 Brunnenstraße 
Von Heßloher Straße bis 
Brunnenstraße 58 
einschl. Stichweg  bis 
Brunnenstraße 48 

 
S3 

 
W2 

 Buchenstraße S3 W3 

 Bunsenstraße S3 W3 

 Burgstraße 
Von Pottenhauser Straße 
bis Burgstraße 36 und 44 

 
S3 

 
W2 

 Bussardstraße S3 W2 

C Campendonkweg S3 W2 

 Carl-Bosch-Straße S3 W2 

 Carl-Zeiss-Straße S3 W3 

 Claudiusstraße S3 W3 

 Clausewitzstraße S3 W2 

 Corneliusstraße S3 W2 

 Cranachweg S3 W2 

D Dachsstraße S3 W2 

 Dahlienweg S3 W3 

 Daimlerstraße S2 W2 

 Danneckerweg S3 W2 

 Danziger Straße S3 W3 

 Detmolder Straße 
OD Lage 
Von Obere Straße bis 
Breite Straße 
Von Breite Straße bis An 
den Johannissteinen 

 
S3 
 

S2 

 
W2 
 

W2 

 Dienstweg 
Von Südfeldstraße bis 
Hörster Bruch 
Ohne Abzweig hinter 
Dienstweg 57 

 
S3 

 
W2 

 Dieselstraße S2 W2 

 Distelkamp 
Von Stapelager Straße 
bis Distelkamp7 

S3 W3 

 Dohlenstraße S3 W3 

 
 Döllingerweg S3 W2 

 Dompfaffstraße S3 W3 

 Dorfstraße 
OD Ehrentrup 

S3 W2 

 Drosselstraße S3 W3 

 Drosteweg S3 W3 

 Dürerstraße 
von Mergelweg bis Dü-
rerstraße 40 
von Waddenhauser Stra-
ße bis Lambrachtweg 

 
S3 
S3 

 
W2 
W2 

E Edisonstraße S2 W2 

 Ehlenbrucher Straße 
Von Bielefelder Straße 
bis Pölkestraße 
OD Ehlenbruch 
Von Ehlenbrucher Straße 
86 bis Ohrser Straße 

 
S3 
S3 

 
W2 
W2 

 Eichenallee S2 W2 

 Eichendorffstraße S3 W3 

 Einsteinstraße S3 W3 

 Elisabethstraße S3 W2 

 Elsterweg S3 W3 

 Emil-Junker-Straße S3 W2 

 Erikaweg 
(ohne Stichweg) 

S3 W3 

 Erlenstraße S3 W2 

 Ernstingweg S3 W3 

 Ernst-Reuter-Straße S3 W3 

 Erwin-Hecker-Weg S3 W3 

 Eschenbredestraße S3 W2 

 Eschenweg S3 W3 

 Eulenweg S3 W3 

F Falkenstraße S3 W2 

 Färberstraße S3 W3 

 Fasanenstraße S3 W3 

 Fechnerstraße S3 W3 

 Feldstraße S3 W2 

 Feuerbachstraße 
Ohne Stichwege 
Stichwege 

 
S3 
S3 

 
W2 
W3 

 Fichtestraße S3 W3 

 Finkenstraße S3 W3 

 Flachsrotte S3 W3 

 Fliederweg S3 W2 

 Flurstraße 
Von Lemgoer Straße bis 
Boelckestraße 
Von Boelckestraße bis 
Taschenweg 
Von Taschenweg bis Ha-
gensche Straße 

 
S3 
S3 
S3 

 
W2 
W3 
W2 

 Fontanestraße S3 W3 

 Frankenstraße 
Von Heideweg bis Fran-
kenstraße 33 

S3 W3 

 Franz-Baader-Straße S3 W3 

 Freibadstraße S3 W2 
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 Freiligrathstraße S3 W2 

 Friedhofstraße 
Von Ehlenbrucher Straße 
bis Friedhofstraße 7 

S3 W3 

 Friedrich-Bayer-Straße 
Von Hörster Bruch bis 
Neue Straße 

 
S3 

 
W2 

 Friedrich-Ebert-Straße S2 W2 

 Friedrich-Petri-Straße 
Von Lange Straße bis 
Schötmarsche Straße 
(nur Bundesstraße) 
Von Friedrich-Petri-
Straße (Bundesstraße) 
bis Waldenburger Straße 
Von Waldenburger Stra-
ße bis Bahnlinie 

 
S2 
S3 
 

S3 

 
W2 
W2 
 

W3 

 Friedrichstraße 
Von Lange Straße bis 
Rhienstraße 
Von Rhienstraße bis 
Bahnhofstraße 

 
S2 
S2 

 
W2 
W2 

 Friedrich-Wienke-
Straße 

S3 W2 

 Fritz-Thiedemann-
Straße 

S3 W3 

 Fröbelstraße 
Von Liemer Straße bis 
Kampweg 
Von Kampweg bis Pesta-
lozzistraße 

 
S3 
S3 

 
W2 
W3 

 Fuchsstraße S3 W3 

G Gänsebrede S3 W3 

 Gartenstraße S3 W2 

 Gasstraße S3 W2 

 Gebrüder-Grimm-
Straße 

S3 W3 

 Gerichtsstraße 
Von Marktplatz bis Hell-
meyerstraße 
Von Hellmeyerstraße bis 
Schötmarsche Straße 

 
S1 
S3 

 
W1 
W2 

 Goekenbrede S3 W2 

 Goetheweg 
Von Hagensche Straße 
bis Gretchenweg 
Von Gretchenweg bis 
Ende der Bebauung 

 
S3 
S3 

 
W2 
W3 

 Goldstraße S3 W3 

 Gorch-Fock-Straße S3 W3 

 Görlitzer Ring 
(ohne privaten Stichweg) 

 
S3 

 
W3 

 Gottfried-Keller-Weg S3 W3 

 Grabbestraße S3 W3 

 Grabenstraße 
Von Breitenheider Straße 
bis Am Sunderbach 
Von Landwehrstraße bis 
Grabenstraße 34-34g 

 
S3 
S3 

 
W2 
W3 

 Grasweg 
Von Breitenheider Straße 
bis Ernst-Reuter-Straße 

S3 W3 

 Grenzstraße 
Von Pivitsheider Straße 
bis Grenzstraße 13 

S3 W3 

 Gretchenweg S3 W2 

 Großer Kamp S3 W2 

 
 Grundstraße S3 W3 

 Grüner Brink S3 W3 

 Grüner Weg S3 W3 

 Guerickestraße 
Von Eggeweg bis Sän-
gerstraße 

S3 W3 

 Gustav-Bergmann-Str. S3 W2 

H Haarkampsweg S3 W2 

 Haberstraße S3 W3 

 Habichtsstraße S3 W2 

 Hachweg 
Von Pivitsheider Straße 
bis Hachweg 23 

S3 W3 

 Haferbachstraße 
Von Osterheider Straße 
bis Ehlenbrucher Straße 
Von Osterheider Straße 
bis Ende der Bebauung 

 
S3 
S3 

 
W2 
W3 

 Haferkamp 
Von Ehlenbrucher Straße 
bis Haferkamp 58 

S3 W3 

 Hagensche Straße 
OD Lage 
Von Eichenallee bis OD-
Grenze 
OD Hagen 
Von OD-Grenze bis Lie-
mer Straße 

 
S2 
 

S3 

 
W2 
 

W2 

 Hamerheide S3 W3 

 Händelstraße S3 W3 

 Hans-Hüls-Straße S3 W2 

 Hardisser Straße 
OD Lage 
Von Flurstraße bis Freilig-
rathstraße 
Von Freiligrathstraße bis 
OD-Grenze 
OD Hardissen 
Von Hardisser Straße 62 
bis Dilleweg 

 
S3 
 

S3 
S3 

 
W3 
 

W2 
W2 

 Harkenheide 
Von Krentruper Straße 
bis Harkenheide 42 

S3 W3 

 Harnackweg S3 W2 

 Hasselstraße S3 W2 

 Hauffstraße S3 W3 

 Hauptstraße 
Bis Hauptstraße 76 
Ab Weg zu den Häusern 
Hauptstraße 82 und 84 
bis Ende der OD 

 
S2 
S3 

 
W2 
W2 

 Havelweg S3 W3 

 Hebbelweg 
Von Theodor-Storm-
Straße bis Hebbelweg 18 

 
S3 

 
W3 

 Heerstraße 
Von Schötmarsche Stra-
ße bis Heerstraße 61 
Von Soorenheider Straße 
bis Heerstraße 92 

 
S3 
S3 

 
W3 
W3 

 Hegelstraße S3 W3 
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 Heidensche Straße 

OD Lage 
Von Friedrichstraße bis 
Parkplatz (Flurstück 219) 
Von Parkplatz (Flurstück 
219) bis Luisenstraße 
Von Luisenstraße bis Im 
Erfkamp 
OD Heiden 
Von Hauptstraße bis OD-
Grenze 

 
 

S2 
S3 
S2 
 

S3 

 
 

W2 
W2 
W2 
 

W2 

 Heideweg 
Von Heßloher Straße bis 
Heideweg 68 
Von Frankenstraße bis 
Twellenkampweg 

 
S3 
S3 

 
W3 
W3 

 Heidknapp S3 W3 

 Heinestraße S3 W3 

 Heinkelweg S3 W3 

 Heinrich-Böll-Straße S3 W3 

 Heitkampsweg 
Von Sprikernheide bis 
Heitkampsweg 20 

S3 W3 

 Hellbreite S3 W3 

 Hellenburg S3 W2 

 Hellmeyerstraße 
Von Lange Straße bis 
Zufahrt Tiefgarage 
Von Zufahrt Tiefgarage 
bis Gerichtsstraße 

 
S1 
S3 

 
W1 
W2 

 Hellweg 
Von Hellweg 102 bis 119 
Von Zur Münterburg bis 
Hellweg 359 

 
S3 
S3 

 
W3 
W3 

 Helmut-Rahn-Weg S3 W3 

 Herbergstraße 
Von Obernkamp bis Hu-
deweg 
Von Hudeweg bis Gott-
fried-Keller-Weg 

 
S3 
S3 

 
W2 
W3 

 Herderstraße 
Ohne Stichweg zu den 
Häusern 14, 14a, 16, 16a 

 
S3 

 
W3 

 Hermann-Hesse-
Straße 

S3 W3 

 Hermannstraße S3 W2 

 Heßloher Straße 
Von Hauptstraße bis 
Heßloher Straße 1a 

S3 W2 

 Hiddentruper Straße 
Von Teutoburger-Wald-
Straße bis Hiddentruper 
Straße 22 

S3 W2 

 Hindenburgstraße S2 W2 

 Hirschberger Straße S3 W2 

 Hochstraße S2 W2 

 Hölderlinstraße S3 W3 

 Holunderstraße S3 W3 

 Holzhofstraße S3 W2 

 Hörster Bruch 
Von Hörster Bruch 130, 
130a bis OD-Grenze 
Von Hörster Bruch 1 bis 
Feuerwehr ohne Zufahrt 
zur Tennishalle 
Weg zur Tennishalle 
 

 
S3 
S3 
S3 

 
W2 
W2 
W3 

 
 Hörster Straße 

OD Müssen 
Von Landwehrstraße bis 
OD-Grenze 

 
S3 

 
W2 

 Hörstmarscher Weg 
Von Birkenkampweg bis 
Twellenkampweg 

S3 W3 

 Hudeweg S3 W2 

 Humboldtstraße S3 W3 

 Hummelweg S3 W3 

I Iggenhauser Weg 
Von Iggenhauser Weg 5 
bis Iggenhauser Weg 13 

 
S3 

 
W3 

 Ikenkamp S3 W2 

 Iltisweg S3 W3 

 Im Barke 
Von Hörster Straße bis Im 
Barke 19 

 
S3 

 
W3 

 Im Bruche S3 W3 

 Im Burgkamp S3 W2 

 Im Erfkamp S3 W3 

 Im Erlengrund S3 W3 

 Im Gerstkamp S3 W3 

 Im Holland 
Von Heidknapp bis Im 
Holland 95 
Von Ohrser Straße bis Im 
Holland 12 

 
S3 
S3 

 
W3 
W3 

 Im Poten 
Von Schwanthalerstraße 
bis Im Poten 8a einschl. 
Abzweig bis Im Poten 13 
sowie entlang der Bahn 
bis Sylbacher Straße 

 
S3 

 
W3 

 Im Sandkamp S3 W3 

 Im Seelenkamp S2 W2 

 Im Siek 
Von Krentruper Straße 
bis Im Siek 22 

S3 W2 

 Im Stillen Winkel S3 W2 

 Immenweg S3 W3 

 In den Ellern S3 W3 

 In den Gründen S3 W3 

 In der Aue S3 W3 

 In der Brede S3 W3 

 In der Bülte 
OD Lage 
Von Lange Straße bis 
Breitenheider Straße 
OD Ehrentrup 
Von Breitenheider Straße 
bis Pivitsheider Straße 

 
 

S2 
 

S3 

 
 

W2 
 

W2 

 In der Holle S3 W3 

 Ina-Seidel-Straße S3 W3 

 Industriestraße 
Von Triftenstraße bis In-
dustriestraße 28 
Von Ahornstraße bis In-
dustriestraße 52-52d 

 
S3 
S3 

 
W2 
W2 

 Ingeborg-Bachmann-
Straße 

S3 W3 

J Jacobistraße S3 W3 

 Jahnplatz S3 W2 
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 Jenaer Weg S3 W3 

 Jettenkampstraße 
Von Pivitsheider Straße 
ohne Wirtschaftsweg 

 
S3 

 
W3 

 Johannisweg 
Von Ottenhauser Straße 
bis Ende der Bebauung 

 
S3 

 
W3 

K Kameruner Straße 
OD Wissentrup 
Von Bielefelder Straße 
bis Kameruner Straße 83 
OD Müssen 
Von Breitenheider Straße 
bis Neudörnweg 

 
 

S3 
 

S3 

 
 

W2 
 

W2 

 Kammerweg 
Von Billinghauser Straße 
bis Kammerweg 37 

S3 W3 

 Kampmannsweg S3 W3 

 Kampweg 
Von Fröbelstraße bis 
Schule 

S3 W2 

 Kändlerweg S3 W2 

 Kantor-Köller-Weg S3 W2 

 Kantorstraße S3 W2 

 Kantstraße S3 W3 

 Karl-Jaspers-Weg S3 W3 

 Karolinenstraße S3 W3 

 Kaschnitzstraße S3 W3 

 Kassebrede S3 W2 

 Kastanienstraße S3 W2 

 Katenstraße 
Von Friedrich-Bayer-
Straße bis Katenstraße 
16 

 
S3 

 
W2 

 Käthe-Kollwitz-Straße S3 W3 

 Katzenstraße 
Bis Ernstingweg 

S3 W3 

 Kemmlerweg S3 W3 

 Kiebitzstraße 
Einschließlich Wohnweg 
zur Pirolstraße 

 
S3 

 
W3 

 Kiesweg 
Von Bussardstraße bis 
Kiesweg 25 

S3 W2 

 Kirchweg S3 W2 

 Klaus-Groth-Weg S3 W3 

 Kleine Broke 
Von Hachweg bis Kleine 
Broke 16 

S3 W3 

 Kleinenheide 
Von Kleinenheide 16 bis 
20(öffentlicher Teil) 

S3 W2 

 Kleistweg S3 W3 

 Kolpingstraße S3 W2 

 Königsberger Straße S3 W3 

 Korl-Biegemann-
Straße 

S3 W3 

 Kornweg S3 W2 

 Kortumstraße S3 W2 

 Krentruper Straße 
Von Sylbacher Straße bis 
OD-Grenze 

S3 W2 

 Krugberg S3 W2 

 
 Krumme Straße S3 W3 

 Künneckestraße S3 W3 

 Kurze Straße 
Von Guerickestraße bis 
Kurze Straße 13 

S3 W3 

 Küsterweg S3 W3 

L Lambrachtweg 
Von Sylbacher Straße bis 
Lambrachtweg 16 

S3 W3 

 Landwehrstraße S3 W2 

 Lange Straße 
Von Brauereiweg bis 
Stauffenbergstraße 
Von Stauffenbergstraße 
bis Gerichtsstraße 
Bereich Marktplatz ein-
schließlich Bereich zwi-
schen Lange Straße 65 
und Lange Straße 67 
Von Marktplatz bis Fried-
richstraße 
Von Friedrichstraße bis 
von-Cölln-Straße 
Von von-Cölln-Straße bis 
Obere Straße 

 
S2 
S1 
S1 
 

S1 
S2 
S3 

 
W2 
W1 
W1 
 

W1 
W2 
W2 

 Langhansweg S3 W3 

 Leibnizstraße S3 W3 

 Lemgoer Straße 
Von Bahnlinie bis Elisa-
bethstra-
ße/Hermannstraße 
Von Elisabethstra-
ße/Hermannstraße bis 
Bandelstra-
ße/Stifterstraße 
Von Bandelstra-
ße/Stifterstraße bis OD-
Grenze 

 
 

S3 
S3 
 

S2 

 
 

W3 
W2 
 

W2 

 Lerchenstraße S3 W3 

 Lessingweg S3 W2 

 Liebigstraße S3 W2 

 Liemer Straße 
OD Hagen von westlicher 
OD-Grenze bis östlicher 
OD-Grenze 

S3 W2 

 Lilienthalstraße S3 W2 

 Lina-Radke-Straße S3 W3 

 Lindenstraße S3 W3 

 Littstraße S3 W3 

 Lönsweg 
Von Lönsweg 1 bis Am 
Greimberg 

S3 W2 

 Lortzingstraße S3 W3 

 Lotzestraße S3 W3 

 Lückhauser Straße 
Von Hardisser Straße bis 
OD-Grenze 

S3 W2 

 Luisenstraße S2 W2 

 Lutherweg S3 W2 

 Lützowstraße S3 W2 

M Mademannstraße S2 W2 

 Marienburger Straße S3 W2 

 Marienstraße S3 W3 

 Marktstraße S3 W2 
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 Marschnerstraße S3 W3 

 Mauerstraße 
Von Bielefelder Straße 
bis Bielefelder Straße 

S3 W3 

 Max-Planck-Straße S3 W3 

 Max-Schmeling-Straße S3 W3 

 Maybachstraße 
Ohne Stichweg zur Ecke-
ner Straße und Stichweg 
zur Maybachstraße 14 
und 14a 

 
S3 

 
W2 

 Meierstraße S3 W2 

 Meisenstraße S3 W3 

 Memelweg S3 W3 

 Mergelweg 
Von Altdorferstraße bis 
Ende der Bebauung 

S3 W2 

 Mesmerstraße S3 W3 

 Miegelstraße S3 W3 

 Molkereiweg S3 W3 

 Möllerweg S3 W3 

 Mommsenstraße S3 W3 

 Mörikestraße S3 W3 

 Mozartstraße S3 W3 

 Mühlenbrinkweg 
Von Triftenstraße bis In 
der Aue 

S3 W2 

 Mühlenstraße S3 W3 

 Murnerweg S3 W3 

N Nachtigallenweg S3 W2 

 Nelkenweg S3 W3 

 Neudörnweg S3 W2 

 Neue Straße S3 W2 

 Neustadt S3 W3 

 Niedernkamp S3 W2 

 Nietzschestraße S3 W3 

 Niewalder Straße 
Von Hauptstraße bis OD-
Grenze 

S3 W2 

 Noldestraße S3 W2 

 Nordheider Weg S3 W3 

O Obere Straße S3 W3 

 Obernkamp 
Stichwege 

S3 
S3 

W2 
W3 

 Oderweg S3 W3 

 Oetternbachstraße S3 W3 

 Ohrser Straße 
OD-Lage/Ehrentrup 
Von Pottenhauser Straße 
bis OD-Grenze 
OD Ohrsen 
Von Ohrser Straße 114 
bis 133 

 
S3 
 

S3 

 
W2 
 

W2 

 Osianderweg S3 W2 

 Osterfeldweg S3 W3 

 Osterheider Straße 
Von Osterheider Straße 
16 bis 33 

S3 W2 

 Ostpreußenweg S3 W2 

 
 Ostring S2 W2 

 Ottenhauser Straße 
Von Detmolder Straße bis 
Ottenhauser Straße 42 

S3 W2 

 Otto-Hahn-Straße S3 W3 

P Papendiek 
Von Detmolder Straße bis 
Papendiek 102 

 
S3 

 
W3 

 Paul-Bonatz-Weg S3 W3 

 Paul-Gerhardt-Straße S3 W3 

 Paulinenstraße S3 W3 

 Paulsenstraße S3 W2 

 Pieperstraße 
Von Bielefelder Straße 
bis OD-Grenze 

 
S3 

 
W2 

 Pirolstraße S3 W3 

 Pivitsheider Straße 
OD Ehrentrup 
Von Werrebrücke bis OD-
Grenze 

S2 W2 

 Pivitsteich S3 W2 

 Plaßstraße S3 W3 

 Platanenweg S3 W3 

 Pölkestraße S3 W3 

 Pommernstraße S3 W2 

 Posener Straße S3 W2 

 Pottenhauser Straße 
OD Lage/Ehrentrup 
Von Lange Straße bis 
OD-Grenze 

S2 W2 

Q Quellenstraße 
Von Hörster Bruch bis 
Südfeldstraße 

 
S3 

 
W2 

R Rainfarnweg S3 W2 

 Rhienstraße 
Von Gerichtsstraße bis 
Friedrichstraße 
Von Friedrichstraße bis 
Lange Straße 

 
S3 
S3 

 
W2 
W2 

 Ricarda-Huch-Weg S3 W3 

 Richterstraße S3 W3 

 Riemenschneiderstra-
ße 

S3 W3 

 Rilkestraße S3 W3 

 Ringstraße S3 W2 

 Roseggerweg S3 W3 

 Rosenstraße S3 W2 

 Rosmarinweg S3 W3 

 Rotenbergring S3 W2 

 Rotenbergweg 
Von Kantorstraße bis Ro-
tenbergweg 13 

S3 W2 

 Rottweg 
Von Breitenheider Straße 
bis Rottweg 9 

S3 W3 

S Salbeiweg S3   W2 

 Sängerstraße 
Einschließlich öffentliche 
Stichwege 

S3 W3 

 Scheeleweg S3 W3 

 Schellingstraße S3 W3 



806 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

  

 
 Schenkendorfstraße S3 W3 

 Schillerstraße S3 W3 

 Schleiermacherweg S3 W2 

 Schlesierstraße S3 W2 

 Schlobruchweg 
Von Afrikastraße bis 
Schlobruchweg 26 ein-
schließlich der 3 Stichwe-
ge 

S3 W3 

 Schlüterweg S3 W3 

 Schopenhauerstraße S3 W3 

 Schötmarsche Straße 
Von Hindenburgstraße 
bis OD-Grenze 

S2 W2 

 Schubertstraße S3 W3 

 Schuckertstraße S3 W2 

 Schulstraße 
Von Hindenburgstraße 
bis Friedrichstraße 
Von Friedrichstraße bis 
von-Cölln-Straße 
Von von-Cölln-Straße bis 
Marienstraße 

 
S3 
S3 
S3 

 
W3 
W2 
W3 

 Schumannweg S3 W3 

 Schützenpfad S3 W3 

 Schützenstraße S3 W3 

 Schwalbenstraße S3 W3 

 Schwanthalerstraße S3 W2 

 Sedanplatz S3 W2 

 Sedanstraße S3 W2 

 Siemensstraße S3 W3 

 Simmelstraße S3 W3 

 Sohrenbrede S3 W2 

 Sommerweg S3 W3 

 Soorenheider Straße 
Von Schötmarsche Stra-
ße bis OD-Grenze 

S3 W2 

 Spenglerstraße S3 W3 

 Sprikernheide 
Von Liemer Straße bis 
OD-Grenze 

S3 W2  

 St.-Johann-Straße 
Von Lange Straße bis 
Ende des verkehrsberu-
higten Bereiches 
Von Ende des verkehrs-
beruhigten Bereiches bis 
Stauffenbergstraße 

 
S1 
 

S3 

 
W1 
 

W2 

 Stapelager Straße 
Von Billinghauser Straße 
bis OD-Grenze 
Von Teutoburger-Wald-
Straße bis OD-Grenze 

 
S3 
S3 

 
W2 
W2 

 Staudingerstraße S3 W3 

 Stauffenbergstraße S2 W2 

 Steinbrinkstraße S3 W2 

 Steinweg 
Einschließlich Stichwege 

 
S3 

 
W2 

 Stettiner Straße S3 W3 

 Stifterstraße S3 W3 

 Stoppelkamp S3 W3 

 
 Sudetenstraße 

Von Heßloher Straße bis 
Ende der Bebauung 

S3 W2 

 Südfeldstraße 
Zwischen Dienstweg und 
Quellenstraße 

S3 W2 

 Sylbacher Straße 
Von Pottenhauser Straße 
bis OD-Grenze 
Von Schötmarsche Stra-
ße bis Lambrachtweg 

 
S3 
S3 

 
W2 
W2 

T Talbrede 
Von Pivitsheider Straße 
bis Talbrede 13 ohne 
Stichwege 

S3 W3 

 Tannenbergstraße S3 W2 

 Taschenweg S3 W2 

 Technikumstraße S3 W3 

 Teutoburger-Wald-Str. 
Von Stapelager Straße 
bis OD-Grenze 

S3 W2 

 Theodor-Körner-
Straße 

S3 W3 

 Theodor-Storm-Straße S3 W3 

 Thusneldastraße S3 W2 

 Tresckowstraße S3 W2 

 Triftenstraße S2 W2 

 Trophagener Straße 
Von Trophagener Straße 
1 bis 11 

S3 W2 

 Tulpenweg S3 W3 

 Tündel S3 W2 

U Uferweg 
Ausgenommen Nr. 8, 11, 
12 

S3 W2 

 Uhlandstraße S3 W3 

V Vogelsang S3 W3 

 Von-Cölln-Straße S3 W2 

 Von-Hertling-Straße S3 W3 

 Vorlandweg S3 W3 

W Waddenhauser Straße 
OD Waddenhausen 
Von Schötmarsche Stra-
ße bis OD-Grenze 

 
S3 
 

 
W2 

 

 Wagnerstraße S3 W2 

 Waldenburger Straße 
Von Görlitzer Ring bis 
Friedrich-Petri-Straße 
Von Friedrich-Petri-
Straße bis Schötmarsche 
Straße 

 
S3 
S3 

 
W3 
W2 

 Walter-Flex-Straße S3 W3 

 Weberweg S3 W3 

 Wehmgärtenstraße S3 W3 

 Weidenstraße S3 W3 

 Weißdornstraße S3 W2 

 Wellbrede S3 W2 

 Wellenheide S3 W3 

 Wellenkampstraße S3 W3 
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 Wellentruper Straße 

Von Bielefelder Straße 
bis Wellentruper Straße 
46 

 
S3 

 
W3 

 Werrestraße S3 W3 

 Wieselstraße S3 W3 

 Wiesenbrede S3 W2 

 Wiesenstraße S3 W3 

 Wilhelm-Busch-Straße S3 W3 

 Wilhelm-Raabe-Straße S3 W3 

 Windausstraße S3 W3 

 Wittbrede S3 W3 

 Wöhlerstraße S3 W3 

 Wörthstraße S3 W3 

Z Ziegelweg S3 W3 

 Zum Funken 
Von Bielefelder Straße 
bis Gustav-Bergmann-Str. 
Von Gustav-Bergmann-
Str. bis Dahlienweg 

 
S3 
S3 

 
W2 
W3 

 Zum Twilen S3 W2 

 
 
 
523 Öffentliche Auslegung des Entwurf der Haus-

haltssatzung der Stadt Lage für das Haushalts-
jahr 2012 

 
Aufgrund des § 80 Abs.3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW 
S.666) in der derzeit geltenden Fassung wird bekannt ge-
macht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt 
Lage für das Haushaltsjahr 2012 mit Haushaltsplan und 
Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens (bis 
zur beschließenden Ratssitzung) während der Dienststun-
den (montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, außer-
dem montags 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr und donnerstags 
14.00 Uhr bis 17.30 Uhr) im Fachteam Zentrale Finanz-
buchhaltung, City-Center, Bergstraße 6, Büro 408, 32791 
Lage, zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können innerhalb der Frist vom 
 
28.12.2011 – 12.01.2012 
 
von Einwohnern und Abgabepflichtigen schriftlich oder zur 
Niederschrift während der Dienststunden bei der Stadt La-
ge, Der Bürgermeister, Lange Straße 72, 32791 Lage, er-
hoben werden. Über die Einwendungen beschließt der Rat 
in öffentlicher Sitzung. 
 
Lage, 19. Dezember 2011 
 
 
gez. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
524 Bekanntmachung des Beschlusses des Rates 

der Stadt Lage über den Jahresabschluss 2010 
und die Entlastung des Bürgermeisters 

 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 
21.12.2011 den vom Rechnungsprüfungsausschuss ge-
prüften Jahresabschluss durch Beschluss festgestellt, über 
die Behandlung des Jahresfehlbetrages beschlossen und 
dem Bürgermeister Entlastung erteilt (§ 96 Abs. 1 GO 
NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2010 der Stadt Lage wurde dem 
Kreis Lippe gem. § 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 
22.12.2011 angezeigt. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 
2010 werden wie folgt bekannt gemacht: 
 
Bilanzsumme zum 31.12.2010 228.128.152,21 € 
 
Gesamtergebnisrechnung: Jahresfehlbetrag  
 - 3.151.419,16 € 
 
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage: 
 Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2010  
 in Höhe von 3.151.419,16 € wird der 

Ausgleichsrücklage entnommen. 
 
Der Jahresabschluss mit vollständiger Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem An-
hang und dem Lagebericht liegt in der Zeit vom 27.12.2011 
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2011 bei der 
Stadt Lage, Bergstraße 6, Zimmer 406 (City-Center 1. OG), 
- Fachteam Finanzbuchhaltung- während der Dienststun-
den öffentlich zur Einsichtnahme aus.  
 
Die Schlussbilanz zum 31.12.2010 ist nachstehend abge-
druckt. 
 

Aktiva zum 31.12.2010  

   
1. Anlagevermögen  

1.1. Immaterielle Vermögensge-
gen-stände 

108.076,00 

1.2. Sachanlagen  

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 

1.2.1.1. Grünflächen 9.354.997,00 

1.2.1.2. Ackerland 834.349,00 

1.2.1.3. Wald, Forsten 807.204,00 

1.2.1.4. Sonst. unbebaute Grundstücke 6.977.044,44 

1.2.2. Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 

1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinricht. 4.995.225,00 

1.2.2.2. Schulen 62.059.016,00 

1.2.2.3. Wohnbauten 162.130,00 

1.2.2.4. Sonstige Dienst- , Geschäfts 
und Betriebsgebäude 

20.164.828,00 
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1.2.3. Infrastrukturvermögen  

1.2.3.1. Grund und Boden des Infra-
strukturvermögens 

12.503.226,56 

1.2.3.2. Brücken und Tunnel 688.116,00 

1.2.3.3. Straßennetz mit Wegen, Plät-
zen und Verkehrslenkungsan-
lagen 

57.871.375,54 

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund 
und Boden 

123.882,00 

1.2.5. Kunstgegenstände, Kultur-
denkmäler 

17,00 

1.2.6. Maschinen und technische An-
lagen, Fahrzeuge 

1.693.816,00 

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung 

5.198.204,00 

1.2.8. Geleistete Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 

544.120,00 

1.3. Finanzanlagen  

1.3.1. Anteile an verbundenen Unter-
nehmen 

6.202.000,00 

1.3.2. Beteiligungen 3,00 

1.3.3. Sondervermögen 25.931.868,00 

1.3.4. Wertpapiere des Anlagever-
mögens 

235.486,13 

1.3.5. Ausleihungen 314.306,30 

2. Umlaufvermögen  

2.1. Vorräte  

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 
Waren 

67.965,00 

2.1.2. Grundstücke zur Vermarktung 5.070.740,91 

   
2.2. Forderungen und sonstige Ver-

mögensgegenstände 
 

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderun-
gen und Forderungen aus 
Transferleistungen 

 

2.2.1.1. Gebühren 223.421,42 

2.2.1.2. Beiträge 40.806,30 

2.2.1.3. Steuern 985.673,74 

2.2.1.4. Forderungen aus Transferleis-
tungen 

383.103,01 

2.2.1.5. Sonst. öffentlich-rechtliche For-
derungen 

582.226,82 

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen  

2.2.2.1. gg. dem privaten Bereich 235.966,26 

2.2.2.2. gg. dem öffentlichen Bereich 31.318,28 

 
 
 

 
2.2.3. Sonstige Vermögensgegens-

tände 
2.696.644,15 

2.3. Wertpapiere des Umlaufver-
mögens 

 

2.4. Liquide Mittel 509.744,88 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 531.251,47 

   

  228.128.152,21 

Passiva  

1. Eigenkapital  

1.1. Allgemeine Rücklage 24.259.487,44 

1.2. Deckungsrücklage  306.595,41 

1.3. Ausgleichsrücklage 6.605.694,70 

1.4. Jahresüberschuss / Jahres-
fehlbetrag 

-3.151.419,16 

2. Sonderposten  

2.1. für Zuwendungen 45.647.057,00 

2.2. für Beiträge 29.348.140,00 

2.3. für den Gebührenausgleich 32.257,46 

2.4. Sonstige Sonderposten  

3. Rückstellungen  

3.1. Pensionsrückstellungen 32.057.062,00 

3.2. Rückstellungen für Deponien 
und Altlasten 

51.000,00 

3.3. Instandhaltungsrückstellungen 6.756.561,62 

3.4. Sonstige Rückstellungen 10.658.459,95 

4. Verbindlichkeiten  

4.1. Anleihen  

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen 

 

 vom öffentlichen Bereich 34.660.800,46 

 vom privaten Kreditmarkt 7.855.679,51 

4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 

16.402.000,00 

4.4. Verbindlichkeiten aus Vor-
gängen, die Kreditaufnahmen 
gleichkommen 

7.506.783,71 

4.5. Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen 

986.076,71 

4.6. Verbindlichkeiten aus Trans-
ferleistungen 

304.513,56 

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten 2.207.506,55 

5. Passive Rechnungsabgren-
zungsposten 

5.633.895,29 

  228.128.152,21 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss wird hiermit gem. § 96 Absatz 2 Ge-
meindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
kanntmachung vom 14.07.1994; GV NW S. 666) in der 
zurzeit gültigen Fassung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Lage, den 21.12.2011 
 
 
Stadt Lage  
Der Bürgermeister 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
525 Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteu-

erhebesätze der Stadt Lage für die Haushalts-
jahre 2012 und 2013 vom 21. Dezember 2011 

 
Aufgrund der §§ 7, 41 und 77 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666 / SGV NRW 2023), des § 16 des Gewerbe-
steuergesetzes vom 15. Oktober 2002 (BGBI. I S. 4167) 
und des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 
1973 (BGBI. I S. 965), jeweils in der derzeit gültigen Fas-
sung, hat der Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 21. 
Dezember 2011 folgende Hebesatzsatzung beschlossen: 
 

I. 
 
Die Hebesätze für die im Gebiet der Stadt Lage erhobe-
ne(n) Grundsteuern und Gewerbesteuer werden für die 
Haushaltsjahre 2012 und 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
 1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf  
   220 v. H. (unverändert) 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  
   413 v. H 
 
 2. Gewerbesteuer auf  
   415 v. H. (unverändert) 
 

II. 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Real-
steuerhebesätze der Stadt Lage für die Haushaltsjahre 
2012 und 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
 
 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 21. Dezember 2011 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
526 Gebühren- und Benutzungsordnung der 

Stadtbücherei der Stadt Lage vom 21.12.2011 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs.1  Buchstabe f) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17.Juli 1994 (GV 
NRW. S. 666) in Verbindung mit den §§ 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 21.Oktober 1969 (GV NRW S. 712) in den jeweils gül-
tigen Fassungen hat der Rat der Stadt Lage in seiner Sit-
zung am 21.12.2011 folgende Gebühren- und Benutzungs-
ordnung als Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Benutzerkreis 

 
1. Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche Einrichtung der 

Stadt Lage. Sie steht mit ihrem Angebot jedermann 
zur Verfügung und dient der allgemeinen und fachli-
chen Bildung, Information und Unterhaltung. 

 
§ 2 

Anmeldung, Benutzerausweis 
 
1. Der Benutzer meldet sich unter Vorlage seines Perso-

nalausweises an und erhält einen Benutzerausweis. 
 
 Die Angaben werden unter Beachtung der geltenden 

gesetzlichen Datenschutzbestimmungen elektronisch 
gespeichert. 

 
2. Bei Kindern und Jugendlichen, die das 16. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben, ist eine schriftliche Erlaub-
nis der Eltern oder des Erziehungsberechtigten erfor-
derlich. 

 
3. Der Benutzer bzw. seine gesetzlichen Vertreter erken-

nen die Benutzungsordnung durch Unterschrift bei der 
Anmeldung an. 

 
4. Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar. Er ist bei 

jedem Bibliotheksbesuch mitzuführen. Sein Verlust ist 
der Stadtbibliothek sofort zu melden. 
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5. Wohnungswechsel und Namensänderung sind der 

Stadtbibliothek unter Vorlage des Personalausweises 
umgehend mitzuteilen. 

 
6. Der Benutzerausweis ist zurückzugeben, wenn die 

Stadtbibliothek es verlangt oder wenn die Vorausset-
zung für die Benutzung nicht mehr gegeben ist. 

 
§ 3 

Entleihungen, Vormerkung 
 
1. Gegen Vorlage des Benutzerausweises werden Bücher 

und andere Medien bis zu vier Wochen ausgeliehen. 
Für bestimmte Medien gilt eine verkürzte Leihfrist. 

 
2. Die Weitergabe von Büchern und anderen Medien an 

Dritte und deren öffentliche Vorführung sind nicht ges-
tattet. 

 
3. Die Leihfrist kann vor Ablauf unter Vorlage des Benut-

zerausweises und der entliehenen Medien bis zu vier 
Wochen verlängert werden, wenn keine anderweitige 
Vormerkung vorliegt. Von dieser Regelung können be-
stimmte Medien ausgenommen werden. 

 
4. Präsenzbestände werden nicht ausgeliehen. 
 
5. Ausgeliehene Medien können vorgemerkt werden. Für 

jede erfolgreiche Vormerkung sind die Portokosten zu 
entrichten. 

 
§ 4 

Leihfristüberschreitung 
 
1. Für Medien, die nach Ablauf der Leihfrist zurückgege-

ben werden, ist eine Versäumnisgebühr zu entrichten. 
 
2. Die Einziehung der Versäumnisgebühren, Erstattungen, 

Ersatzleistungen sowie der Medieneinheiten, zu deren 
Rückgabe vergeblich aufgefordert worden ist, erfolgt im 
Verwaltungsvollstreckungsverfahren bzw. durch Boten. 

 
3. Die Versäumnisgebühr ist auch dann zu entrichten, 

wenn der Benutzer eine Mahnung nicht erhalten hat. 
Bei einer schriftlichen Mahnung hat der Benutzer zu-
sätzlich die Portokosten zu erstatten. 

 
4. Bei wiederholter Leihfristüberschreitung kann der Be-

nutzer von der Benutzung der Stadtbibliothek ausge-
schlossen werden. 

 
§ 5 

Auswärtiger Leihverkehr 
 
Bücher und Zeitschriftenaufsätze, die im Bestand der 
Stadtbibliothek nicht vorhanden sind, können über den 
"Auswärtigen Leihverkehr" nach den hierfür geltenden 
Richtlinien gegen eine Gebühr beschafft werden. 
 

§ 6 
Behandlung der entliehenen Medien, Haftung 

 
1. Der Benutzer ist verpflichtet, die entliehenen Medien 

sorgfältig zu behandeln und sie vor Veränderungen, 
Beschmutzungen und Beschädigungen zu bewahren. 

 
 
 

 
2. Der Verlust entliehener Medien ist der Stadtbücherei 

umgehend anzuzeigen. Für jede Beschädigung oder 
Verlust von Medien ist der Benutzer zum Ersatz des 
Neuwertes der Medien verpflichtet. 

 
3. Für Schäden, die durch Missbrauch des Benutzeraus-

weises entstehen, ist der eingetragene Benutzer bzw. 
deren gesetzliche Vertreter haftbar. 

 
§ 7 

Internet 
 
1. Ein weltweiter Zugang zu Informationen verlangt von 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter anderem ein 
hohes Verantwortungsbewusstsein. Anders als bei den 
bisherigen Medien, die die Bücherei ihren Kunden an-
bietet, hat sie keinen Einfluss auf die Inhalte im Internet. 

 
 Die Bücherei übernimmt daher keine Verantwortung für 

die Qualität und Richtigkeit der Informationen. 
2. Die allgemeinen Bibliotheksregeln und die Benutzungs-

ordnung gelten auch für die Nutzung der Online-
Dienste. Es dürfen keinerlei Manipulationen an den Ge-
räten oder an der Software vorgenommen werden. Bei 
Missachtung behält sich die Bücherei den Ausschluss 
von der Internet- oder Büchereinutzung sowie eine 
strafrechtliche Verfolgung vor. 

 
3. Vor der erstmaligen Nutzung des Internets soll eine 

Einweisung durch das Büchereipersonal erfolgen. Min-
derjährige bedürfen der schriftlichen Erlaubnis ihrer El-
tern oder der/des Erziehungsberechtigten 

 
4. Die Online-Dienste im Internet basieren auf dem part-

nerschaftlichen Umgang miteinander. Es ist untersagt, 
Texte und Bilder zu versenden, die illegal, diskriminie-
rend oder beleidigend sind. 

 
5. Es dürfen nur Dokumente und Dateien ausgedruckt 

werden, die kostenlos im Internet zur Verfügung gestellt 
werden. 

 
6. Es ist untersagt, mitgebrachte Software in der Bücherei 

zu verwenden. 
 

§ 8 
Hausordnung 

 
1. Taschen, Mappen und dergleichen sind beim Betreten 

der Stadtbücherei auf vorhandener Ablage abzustellen. 
 
2. Rauchen, Essen und Trinken sind nicht gestattet. Die 

Benutzer der Stadtbibliothek sind verpflichtet, jede Stö-
rung des Betriebes zu unterlassen. 

 
3. Die Benutzer haften für selbstverschuldete Sachbe-

schädigungen an Einrichtungsgegenständen und tech-
nischen Geräten. 

 
4. Jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebracht. Für abhan-

den gekommene Gegenstände wird nicht gehaftet. 
 
5. Den Dienstkräften der Stadtbibliothek steht das Haus-

recht zu. 
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§ 9 

Ausschluss von der Benutzung 
 
Personen, die gegen die Bestimmung dieser Satzung ver-
stoßen oder den Anordnungen des Büchereipersonals zu-
wider handeln, können von der Benutzung der Stadtbüche-
rei ausgeschlossen werden. 
 

§ 10 
Gebührentarif, Gebührenschuldner, Fälligkeit der Gebühr 
 
1. Es werden folgende Gebühren erhoben. 
 
 1) Gebühr pro Jahr für  
 
  a) Erwachsene 15,00 € 
 
  b) Partnerkarte (gilt für Ehepartner 
   und in häuslicher Gemeinschaft 
   lebende Paare) 20,00 € 
 
  c) Schüler und Schülerinnen, Studierende,  
   Auszubildende ab 18 Jahre 7,50 € 
 
  d) Befreit von der Jahresgebühr sind 
   Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, 
   Behörden und Institutionen, 
   Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose 
   bei  Vorlage des Berechtigungsnachweises 
 
  d) Einmalige Nutzung 1,50 € 
 
 2) Ersatzausstellung eines  
  Benutzerausweises 3,00 € 
 
 3) Gebühr für Internet-Benutzung 
  pro angefangene halbe Stunde 0,50 € 
 
 4) Kopien oder Ausdrucke aus  
  dem Internet pro Seite 0,20 € 
 
 5) Vermittlung von Medien aus einer 
  auswärtigen Bibliothek 2,00 € 
 
 6) Überschreiten der Leihfrist 
  je angefangene Woche,  
  pro entliehener Medieneinheit  1,50 € 
  zusätzlich Portogebühr 
 
 7) Abholen der ausgeliehenen Medien durch  
  Boten pro Botengang 
  nach Kostenordnung NRW 
 
2. Gebührenschuldner ist der eingetragene Benutzer; bei 

Kindern bzw. Jugendlichen haften die Eltern bzw. Er-
ziehungsberechtigten. Die Gebühr wird mit dem Erbrin-
gen der Leistung bzw. der Feststellung des Versäum-
nisses fällig. 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 
Diese Gebühren- und Benutzungsordnung tritt am 
21.12.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung 
der Stadtbücherei der Stadt Lage vom 15. Mai 2003 außer 
Kraft. 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Gebühren- und Benutzungsordnung der 
Stadtbücherei der Stadt Lage vom 21.12.2011 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Gebühren- und Benutzungsordnung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

f) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

g) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 21.12.2011 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
527 4. Änderungssatzung vom 21.12.2011 zur Sat-

zung über die Erhebung von Elternbeiträgen 
für den Besuch der Offenen Ganztagsgrund-
schule 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
Seite 666) zuletzt geändert durch Gesetz v. 30.04.2002 
(GV NRW S.160) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in den derzeit gülti-
gen Fassungen hat der Rat der Stadt Lage in seiner Sit-
zung am 21.12.2011 folgende 4. Änderungssatzung zur 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den 
Besuch der Offenen Ganztagsgrundschule vom 20. Juli 
2004 beschlossen: 
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I. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

Einkommensberechnung 
 
Maßgebend ist das Jahreseinkommen.  
Wenn sich das Einkommen voraussichtlich auf Dauer ver-
ändern wird, ist abweichend von Satz 1 ein fiktives Jah-
reseinkommen zugrunde zu legen, das dem Zwölffachen 
des aktuellen Monatseinkommens entspricht. In diesem 
Fall sind zu erwartende Sonder- und Einmalzahlungen dem 
Einkommen hinzuzurechnen. Bei unterschiedlich hohem 
Monatseinkommen ist ein durchschnittliches monatliches 
Einkommen für die Berechnung zugrunde zulegen. Der El-
ternbeitrag ist ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Än-
derung neu festzusetzen. Soweit Monatseinkommen nicht 
bestimmbar sind, ist abweichend von Satz 2 auf das zu er-
wartende Jahreseinkommen abzustellen. 
 
II. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

Beitragsermäßigung/-befreiung 
 
Besuchen zwei oder mehr Kinder einer Familie oder von 
Personen, die nach § 2 Abs. 1 an die Stelle der Eltern tre-
ten, gleichzeitig die Offene Ganztagsgrundschule bzw. eine 
Tageseinrichtung für Kinder auf dem Gebiet der Stadt La-
ge, so ist nur für ein Kind der Elternbeitrag zu zahlen. Das 
zweite und alle übrigen Kinder werden beitragsfrei belas-
sen. Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung nach Satz 1 
unterschiedlich hohe Beiträge, so ist der höchste Beitrag zu 
zahlen. 
Geschwister von Kindern, die gemäß den landesrechtli-
chen Regelungen im letzten Kindergartenjahr (-Jahr vor der 
Einschulung-) beitragsfrei gestellt sind, sind ebenfalls von 
der Beitragszahlung befreit. Die Regelung des Satzes 3 hat 
so lange Bestand, wie das Land NRW die Ausgleichszah-
lungen für die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergarten-
jahr sicherstellt. 
Für Kinder, die in den Maßnahmen „Schule von acht bis 
eins“ und „Dreizehn plus“ betreut werden, sind mit den 
Trägern (u. a. Fördervereine) Absprachen dergestalt zu 
treffen, dass eine Schlechterstellung im Hinblick auf die 
Beitragsbefreiung für Geschwisterkinder nicht erfolgt.  
 
III. Inkrafttreten 
 
Die Änderungen treten rückwirkend zum 01.08.2011 in 
Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 4. Änderungssatzung vom 21.12.2011 zur 
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Be-
such der Offenen Ganztagsgrundschule vom 20. Juli 2004 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
 
 
 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes  Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Satzungs-

beschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Lage vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Lage, den 21. Dezember 2011 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
528 1. Änderungssatzung vom 20.12.2011 zur Sat-

zung über die Erhebung von Abwassergebüh-
ren in der Stadt Lemgo vom 28.10.2008 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV.NRW. 
S.271), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW. S.712), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV.NRW. S.394) 
und des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juni 1995 (GV.NRW. S. 926), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV.NRW. 
S.185) in Verbindung mit der Entwässerungssatzung der 
Stadt Lemgo vom 14.07.1997 (Kr.Bl. Lippe vom 
25.07.1997, S.551), zuletzt geändert durch Satzung vom 
04.10.2001, hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo in 
seiner Sitzung am  19.12.2011 die folgende Satzung be-
schlossen: 
 
Artikel 1 
 
§ 8 wird wie folgt geändert: 
 
Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr nach § 4 Abs. 3 und 4 ent-

steht mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres. Die 
Endabrechnung und endgültige Festsetzung erfolgt im 
darauf folgenden Kalenderjahr durch Bescheid  

 
(2) Die Schmutzwassergebühr nach § 4 Abs. 5 und die 

Niederschlagswassergebühr entstehen zu Beginn des 
jeweiligen Kalenderjahres. Die Stadt Lemgo erhebt am 
15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. jeden Kalenderjahres 
Abschlagszahlungen in Höhe von ¼ des Betrages der 
mit dem Bescheid festgesetzten Gebühr.   

 
(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Gebüh-
ren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben 
werden. Erfolgt die Erhebung mit der Grundsteuer, so 
gilt deren Fälligkeit (§ 28 Grundsteuergesetz). 

 
(4) Die Alte Hansestadt Lemgo ist berechtigt, sich bei der 

Anforderung von Gebühren und Vorauszahlungen der 
Hilfe der Stadtwerke Lemgo GmbH als Verwaltungs-
helfer zu bedienen. Die Feststellung der Schmutz-
wassermengen sowie das Ablesen der Zähler der Zäh-
lereinrichtungen erfolgt einmal jährlich, und zwar zum 
Jahresbeginn für das abgelaufene Kalenderjahr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 9 wird wie folgt geändert: 
 
Vorausleistungen 
 
(1) Die Stadt Lemgo erhebt jeweils zum 15. eines Monats 

nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vorausleistungen in elf 
monatlichen Vorauszahlungsbeträgen auf die Jahres-
schmutzwassergebühr in Höhe des Betrages, der sich 
aus der Schmutzwassermenge des Vorjahres und dem 
Gebührensatz für das jeweilige Kalenderjahr ergibt. Ist 
eine solche Berechnung nicht möglich, bemessen sich 
die Vorauszahlungen nach dem durchschnittlichen 
Wassergebrauch vergleichbarer Haushalte oder Be-
triebe. 

 
(2) Sofern die Stadt Lemgo die Festsetzung der 

Schmutzwassergebühren zusammen mit der Grund-
steuer vornimmt, erhebt sie am 15.02, 15.05., 15.08. 
und 15.11. jeden Kalenderjahres Vorausleistungen auf 
die Jahres-Schmutzwassergebühr in Höhe von ¼ des 
Betrages, der sich aus der Abrechnung des Vorjahres 
ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, be-
messen sich die Vorauszahlungen nach dem durch-
schnittlichen Wassergebrauch vergleichbarer Haushal-
te oder Betriebe. 

 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Voraus-

leistungen bemessen wurden, so wird der überstei-
gende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vor-
ausleistungen zu gering bemessen, wird der fehlende 
Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses werden zu-
viel gezahlte Vorausleistungen erstattet. Die auf einen 
zurückliegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Ab-
rechnungsbeträge sowie die sich aus der Abrechnung 
der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbe-
träge sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. 

 
Artikel 2 
 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. Änderungssatzung vom 20.12.2011 zur Satzung ü-
ber die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt 
Lemgo vom 28.10.2008 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2009 (GV NRW S. 950), beim Zustandekommen die-
ser Satzung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss (Ratsbe-
schluss) vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 20.12.2011 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
529 2. Änderungssatzung vom 20.12.2011 zur Sat-

zung über die Erhebung von Vergnügungs-
steuer in der Alten Hansestadt Lemgo (Ver-
gnügungssteuersatzung) vom 12.12.2006 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW 
S. 271), und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.06.2009 (GV. NRW. 2009 S. 394), hat der Rat der Stadt 
Lemgo in seiner Sitzung vom 19.12.2011 die folgende Sat-
zung beschlossen: 
 
Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungsteuer in 
der Alten Hansestadt Lemgo (Vergnügungssteuersatzung) 
vom 12.12.2006 (veröffentlicht im Amtsblatt des Kreises 
Lippe vom 27.12.2006, Seite 749 ff), zuletzt geändert durch 
die 1. Änderungssatzung vom 20.11.2009 (veröffentlicht im 
Amtsblatt des Kreises Lippe vom 25.11.2009, Seite 900f) 
wird wie folgt geändert: 
 

Artikel I 
 
§ 1 – Steuergegenstand – 
wird wie folgt geändert: 
 
Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Lem-
go (nachfolgend Stadt genannt) veranstalteten nachfolgen-
den Vergnügungen (Veranstaltungen): 
 
1. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art; 
 
2. Striptease-Vorführungen und Darbietungen ähnlicher 

Art; 
 
3. Vorführungen von pornographischen und ähnlichen 

Filmen oder Bildern – auch in Kabinen-; 
 
4.  Ausspielungen von Geld oder Gegenständen in 

Spielklubs, Spielkasinos und ähnlichen Einrichtungen; 
 
 
 

 
5. die Benutzung von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- , 

Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten in 
 
 a) Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, 
 
 b) Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Ver-

eins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an 
anderen für jeden zugänglichen Orten. 

 
Als Spielapparate gelten insbesondere auch Personalcom-
puter, die überwiegend zum individuellen Spielen oder zum 
gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder über das Inter-
net verwendet werden. 
 
§ 10 - Pauschsteuer nach dem Einspielergebnis bzw. 
der Anzahl der Apparate – 
wird wie folgt geändert: 
 
(1) Die Steuer für die Benutzung von Spiel-, Musik-, Ge-
schicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten 
bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach 
dem Einspielergebnis, bei Apparaten ohne Gewinnmög-
lichkeit nach deren Anzahl. Einspielergebnis ist der Betrag 
der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Dieser errechnet 
sich aus der elektronisch gezählten Kasse zzgl. Röhren-
entnahme (sog. Fehlbe-trag), abzüglich Röhrenauffüllung, 
Falschgeld, Prüftestgeld und Fehlgeld.  
 
(2) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Ka-
lendermonat bei der Aufstellung  
 
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen 

(§ 1 Nr. 5 a) bei 
2.  

 Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 
   17 v.H. des Einspielergebnisses 
 
 Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 
   35 Euro 
 
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten  
 (§ 1 Nr. 5 b) bei 
 
 Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 
   12 v.H. des Einspielergebnisses 
 
 Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 
   20 Euro 
 
3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Or-
ten (§ 1 Nr. 5 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttä-
tigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt wer-
den oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des 
Krieges oder pornographische und die Würde des Men-
schen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben 
   700 Euro 
 
(3) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so 
gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat. Apparate mit 
mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen 
gleichzeitig zwei oder mehr Spielvorgänge ausgelöst wer-
den können. 
 
(4) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle ei-
nes Apparates ein gleichartiger Apparat, so wird die Steuer 
für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben. 
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(5) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Appa-
rates vor dessen Aufstellung, jede Änderung hinsichtlich 
Art und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis zum 
7. Werktag des folgenden Kalendermonats schriftlich anzu-
zeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung 
eines Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens 
der Tag des Anzeigeneingangs. Ein Apparatetausch im 
Sinne des Abs. 3 braucht nicht angezeigt zu werden. 
 
§ 10 a - Abweichende Besteuerung – wird gestrichen 
 
§ 13 Abs. 3 – Festsetzung und Fälligkeit – 
wird wie folgt geändert: 
 
Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit im Sinne des § 10 ist 
der Steuerschuldner verpflichtet, der Stadt bis zum 15. Tag 
nach Ablauf eines Kalendervierteljahres eine Steueranmel-
dung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzurei-
chen. Bei der Besteuerung nach den Einspielergebnissen 
sind den Steueranmeldungen Zählwerkausdrucke für den 
jeweiligen Abrechnungszeitraum beizufügen, die als Anga-
ben mindestens Hersteller, Gerätename, Geräteart, Gerä-
tetyp, Gerätenummer, Zulassungsnummer, fortlaufende 
Nummer und Datum des aktuellen und des letzten Zähl-
werkausdruckes, eingesetzte Spielbeträge (Einwurf), aus-
gezahlte Gewinne (Auswurf), Veränderungen der Röhren-
inhalte, Fehlbetrag und die elektronische Kasse enthalten 
müssen. 
 

Artikel II 
 
Die Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 2. Änderungssatzung vom 20.12.2011 zur Satzung über 
die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Alten Hanse-
stadt Lemgo (Vergnügungssteuersatzung) vom 12.12.2006 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2009 (GV NRW S. 950), beim Zustandekommen die-
ser Satzung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss (Rats-
beschluss) vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 
 
Lemgo, 20.12.2011 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 

 
530 Hebesatzung über die Festsetzung der Real-

steuerhebesätze der Alten Hansestadt Lemgo 
für das Jahr 2012 vom 20.12.2011 

 
Aufgrund des §§ 7 und 78 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.05.2011 (GV NRW S. 
270) und durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW. S. 271) 
jeweils in Kraft getreten am 04.06.2011, des § 25 des 
Grundsteuergesetzes in der Fassung vom 07.08.1973 
(BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) und des § 16 des Gewerbe-
steuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 
4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2010 
(BGBl. I S. 1768) hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo 
in seiner Sitzung am 19.12.2011 folgende Hebesatzsat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Alten Hansestadt Lemgo 
wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 Grundsteuer A  

(für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) 
     230 v.H. 

 
1.2 Grundsteuer B 
 (für die Grundstücke)   430 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer    425 v.H. 
 

§ 2 
Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 
2012. 
 

§ 3 
Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Hebesatzsatzung über die Festsetzung 
der Realsteuerhebesätze der Alten Hansestadt Lemgo für 
das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder Anzeige 
fehlt,  
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 20.12.2010 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
531 Gebührensatzung für die Erhebung von 

Marktstandgeldern in der Alten Hansestadt 
Lemgo vom 21.12.2011 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. S. 271)  und der §§ 2, 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. 
NRW. S. 394) sowie des § 5 Abs. 8 der Wochenmarktsat-
zung für die Alte Hansestadt Lemgo vom 06.08.2003 hat 
der Rat der Alten Hansestadt am 19.12.2011 folgende Ge-
bührensatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
( 1 ) Wer auf dem in der Alten Hansestadt Lemgo veran-

stalteten Wochenmarkt Waren feilhält oder Leistun-
gen darbietet, hat eine Gebühr für die Überlassung 
des Standplatzes zu zahlen. 

 
( 2 ) Für die Inanspruchnahme von Versorgungsleistun-

gen werden zusätzlich Gebühren in Höhe der tat-
sächlichen Kosten erhoben. 

 
§ 2 

 
( 1 ) Folgende Gebühren werden erhoben: 
 

1. Die Gebühr beträgt für Verkaufsstände und Wa-
gen 0,43 EUR je angefangenen qm und Tag. 
 

2. Die Mindestgebühr beträgt 5,00 EUR pro Markttag 
für Verkaufsstände, die weder ständig noch sai-
sonal am Wochenmarkt teilnehmen. 

 
( 2 ) Die Gebühr wird vom Marktmeister festgesetzt. Sie 

muss auch dann entrichtet werden, wenn der Stand 
nicht während der gesamten Öffnungszeit benutzt 
wird. 

 
( 3 ) Wer seinen zugeteilten Standplatz nicht in Anspruch 

nimmt, muss die Hälfte der Gebühr entrichten. 
 

§ 3 
 
Diese Gebührensatzung tritt am Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung 
vom 06. August 2003 außer Kraft. 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die Gebührensatzung für die Erhebung von Marktstand-
geldern in der Alten Hansestadt Lemgo vom 21.12.2011 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Mai 2011 (GV NRW vom 03.06.2011, S. 271), beim 
Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtlichen Bestim-
mung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Al-

ten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Lemgo, 21.12.2011 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
532 Satzung über Kostenersatz für Einsätze und 

die Erhebung von Gebühren für die Gestellung 
von Brandsicherheitswachen sowie für freiwil-
lige Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Alten Hansestadt Lemgo vom 21.12.2011 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f und i 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.12.2010 (GV NW S.688), § 41 Abs. 3 des Gesetzes ü-
ber den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 
10.02.1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2009 
(GV NW S.765) und der §§ 1,2,4 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 30.06.2009 (GV NW S. 394) hat der Rat in seiner 
Sitzung am 19.12.2011 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 

Leistungen der Feuerwehr 
 
(1) Die Alte Hansestadt Lemgo unterhält gemäß § 1 Abs. 1 
des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
(FSHG) zur Bekämpfung von Schadenfeuern sowie zur Hil-
feleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Not-
ständen, die durch Naturereignisse, Explosionen o.ä. Vor-
kommnisse verursacht werden eine den örtlichen Verhält-
nissen entsprechende leistungsfähige Freiwillige Feuer-
wehr. Einsätze in diesem Rahmen sind unentgeltlich, so-
weit diese Satzung nichts anderes bestimmt. 
 
(2) Ist die Erforderlichkeit einer Brandsicherheitswache 
gem. § 7 FSHG festgestellt worden und der Veranstalter 
nicht in der Lage, eine den Anforderungen genügende Si-
cherheitswache zu stellen, so hat die Freiwillige Feuerwehr 
diese Aufgabe zu übernehmen. 
 
(3) Des Weiteren kann die Freiwillige Feuerwehr auf Antrag 
auch freiwillige Hilfeleistungen erbringen, soweit die Pflicht-
aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr nicht beeinträchtigt 
werden. Ein Rechtsanspruch auf solche Hilfeleistungen be-
steht nicht. Über die Durchführung entscheidet der Leiter 
der Freiwilligen Feuerwehr. 
 

§ 2 
Kostenersatz 

 
(1) Soweit nicht nach § 41 Abs. 1 FSHG unentgeltliche Hil-
fe zu leisten ist, wird für die Leistungen und Einrichtungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Alten Hansestadt Lemgo 
und hilfeleistender Feuerwehren, gemäß § 18 Abs. 1 FSHG 
angeforderter privater Hilfsorganisationen sowie beauftrag-
ter privater Unternehmen Kostenersatz verlangt: 
 
1. von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den 

Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat 
 
2. von dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen ge-

mäß § 24 Abs. 1 Satz 1 FSHG im Rahmen ihrer Ge-
fährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften,  

 
3. von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der 

Schaden beim Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen entstanden ist, sowie von dem Er-
satzpflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaf-
tung,  

 
4. von dem Transportunternehmer, Eigentümer, Besitzer 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr 
oder der Schaden bei der Beförderung von Gefahrstof-
fen oder wassergefährdenden Stoffen entstanden ist, 

 
5. von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nut-

zungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden 
beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen oder wasser-
gefährdenden Stoffen gemäß Nummer 4 entstanden ist, 
soweit es sich nicht um Brände handelt,  

 
6. vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsbe-

rechtigten einer Brandmeldeanlage, außer in Fällen 
nach Nr. 7, wenn der Einsatz Folge einer nicht bestim-
mungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung war,  

 
7. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiter 

eine Brandmeldung ohne eine für den Einsatz der Feu-
erwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet hat,  

 
8. von demjenigen, der vorsätzlich grundlos die Feuerwehr 

alarmiert. 
 
Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung 
die Pflicht einer anderen Behörde oder Einrichtung zur 
Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind 
der Gemeinde die Kosten für den Feuerwehreinsatz vom 
Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu er-
statten,  sofern ein Kostenersatz nach den Ziffern 1 bis 8 
nicht möglich ist. 
 
(2) Die Kosten werden nach Maßgabe des § 4 berechnet. 
Die Höhe der Kosten bestimmen sich nach dem als Anlage 
beigefügten Tarif, der Bestandteil dieser Satzung ist. 
 

§ 3 
Gebühren 

 
(1) Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen gemäß 
§ 1 Abs. 2 und das Gewähren von freiwilligen Hilfeleistun-
gen gemäß § 1 Abs. 3, werden Gebühren nach Maßgabe 
des § 4 erhoben.  
Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach dem als Anla-
ge beigefügten Tarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.  
 
(2) Die Leistungen nach Abs. 1 können von der Vorausent-
richtung der Gebühr oder von der Hinterlegung einer an-
gemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden. 
 
(3) Eine Pflicht zur Zahlung der Gebühr besteht auch dann, 
wenn es zur Durchführung des Auftrages am Einsatzort 
nicht kommt, weil der Anlass für den Einsatz nicht oder 
nicht mehr besteht oder die Alarmierung bzw. der Auftrag 
widerrufen worden ist.  
 
(4) Für Schäden, die bei der Ausführung einer freiwilligen 
Leistung entstehen, haftet die Stadt dem Gebührenpflichti-
gen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
 

§ 4 
Berechnungsgrundlage 

 
(1) Der Kostenersatz  und die Gebühren nach § 3 Abs. 1, 
die sich jeweils aus den Personal-, Fahrzeug,- Geräte- und 
Sachkosten zusammensetzen, werden nach den in den 
Absätzen 2 bis 5 aufgestellten Grundsätzen berechnet. 
Ausgenommen davon sind Einsätze nach § 2 Nrn. 6, 7 und 
8 der Satzung. Für diese Einsätze wird abweichend von 
der Berechnung nach Abs. 2 bis 5 jeweils eine Pauschale 
nach Maßgabe des anliegenden Tarifs berechnet. 
 
(2) Die Personalkosten und die Fahrzeug- und Gerätekos-
ten berechnen sich bei Einsätzen nach § 41 Abs. 2 FSHG, 
bei Brandsicherheitswachen und freiwilligen Leistungen der 
Feuerwehr aufgrund der Einsatzzeit. Abgerechnet wird der 
Personaleinsatz sowie der Fahrzeug- und Geräteeinsatz 
nach Einsatzstunden. Dabei wird die erste Einsatzstunde 
voll berechnet und jede weitere angefangene halbe Stunde 
mit dem halben Stundensatz berechnet. 
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(3) Die Einsatzzeit beginnt für die Personalkosten mit dem 
Zeitpunkt der Alarmierung durch die Leitstelle und endet 
mit der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft in der 
Feuerwache bzw. im Feuerwehrgerätehaus. Geht eine A-
larmierung durch die Leitstelle nicht voraus, so findet Satz 
2 mit der Maßgabe entsprechend Anwendung, dass zur 
Einsatzzeit die Anfahrtszeit zum Einsatzort gehört. Bei 
Einsätzen, die eine besondere Reinigung der Fahrzeuge 
und Geräte erforderlich machen, wird die Zeit für die Reini-
gung der Einsatzzeit hinzugerechnet.  
 
(4) Bei Fahrzeugen sind im Kostenersatz die Betriebskos-
ten und die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der in 
den Fahrzeugen befindlichen Geräte enthalten.  
 
(5) Die Sachkosten für Verbrauchsgüter, wie Schaummittel, 
Ölbindemittel usw. werden in voller Höhe zum jeweiligen 
Tagespreis berechnet. Kosten, die durch die Beauftragung 
Dritter entstehen, werden in Höhe der tatsächlichen Kosten 
berechnet. 
 

§ 5 
Kosten- Gebührenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung des Kostenersatzes für die in § 41 Abs. 2 
FSHG genannten Einsätze sind die in § 2 Abs. 1 genann-
ten Personen verpflichtet. Mehrere Kostenersatzpflichtige 
haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Zur Zahlung der Gebühren für die in § 1 Abs. 2 und 3 
genannten Hilfeleistungen ist derjenige verpflichtet, der die 
Leistung in Anspruch genommen oder sie bestellt hat. 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 6 
Entstehung und Fälligkeit der Forderung 

 
(1) Der Kostenersatzanspruch gemäß § 2 entsteht mit Be-
endigung der kostenersatzpflichtigen Leistung der Feuer-
wehr. Er wird mit der Bekanntgabe des Kostenersatzbe-
scheides fällig, sofern nicht in dem Bescheid ein späterer 
Termin bestimmt ist. 
 
(2) Die Gebührenpflicht gemäß § 3 entsteht mit Beendi-
gung der gebührenpflichtigen Leistung der Feuerwehr. Er 
wird mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, 
sofern in dem Gebührenbescheid nicht ein späterer Termin 
bestimmt ist. 
 

§ 7 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
(1) Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von 
Gebühren kann ganz oder teilweise abgesehen werden, 
soweit dies nach Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte 
wäre oder aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfer-
tigt ist. 
 
(2) Über die Befreiung entscheidet der Bürgermeister. 
 

§ 8 
Schlußvorschriften 

 
(1) Die Satzung  tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
 
 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feu-
erwehr der Alten Hansestadt Lemgo vom 14.06.1999 und 
die Änderungssatzung vom 11.09.2000 außer Kraft. 
 
Anlage  
 

T A R I F 
gemäß § 4 der Satzung über Kostenersatz für Einsätze 
und die Erhebung von Gebühren für freiwillige Leis-
tungen der Freiwilligen Feuerwehr der Alten Hanse-
stadt Lemgo vom 21.12.2011 
 
1. Einsatz von Personal je Stunde 
 
1.1 Einsatz je Feuerwehrfrau /  
 -mann je Stunde 33,50 EUR 
 Einsatz je Feuerwehrfrau / -mann je ange- 
 fangene 30 Minuten 16,75 EUR 
 
 
2. Einsatz von Fahrzeugen einschließlich feuerwehr-

technischer Beladung ohne Fahrer je Fahrzeug 
und Stunde 

 
2.1 Kdo/ELW / MTW je Stunde 36,00 EUR 
 Kdo/ELW / MTW je angefangene  
  30 Minuten 18,00 EUR 
 
2.2 LF/HLF/TLF je Stunde 78,00 EUR 
 LF/HLF/TLF je angefangene 
  30 Minuten 39,00 EUR 
         
2.3 Drehleiterfahrzeug je Stunde 113,00 EUR 
 Drehleiterfahrzeug je angefangene  
  30 Minuten 56,50 EUR 
 
2.4 GW/RW/SW je Stunde 73,60 EUR 
 GW/RW/SW je angefangene 
  30 Minuten 36,80 EUR 
 
3. Sachkosten 
 
Sauerstoff, Preßluft, Schaummittel, Löschpulver, Filterein-
sätze, Ölaufsaugemittel, Kunststoffplanen, Säcke und 
sonstige Verbrauchsmittel werden zu Tagespreisen geson-
dert berechnet.  
 
4. Für Einsätze nach § 2, Nr. 6, 7 und 8 448,50 EUR 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung über Kostenersatz für Einsätze und die Erhe-
bung von Gebühren für die Gestellung von Brandsicher-
heitswachen sowie für freiwillige Leistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Alten Hansestadt Lemgo vom 
21.12.2011 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Mai 2011 (GV NRW vom 03.06.2011, S. 271), beim 
Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtlichen Bestim-
mung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden,  

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Lemgo, 21.12.2011 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
533 Satzung über die Erhebung von Gebühren für 

die Durchführung der Brandschau in der Alten 
Hansestadt Lemgo vom 21.12.2011 

 
Aufgrund des § 41 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 2 Satz 1, § 6 des Gesetzes über den Feuerschutz 
und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10.02.1998 (GV NW S. 
122),aufgrund des § 41 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 1, 2. Alter-
native des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfe-
leistung (FSHG) vom 10.02.1998, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08.12.2009 (GV NW S.765), der §§ 7 und 77 
GONW  in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 21.12.2010 (GV NW S.688) und der §§ 4 und 5 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen  (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NW S. 394) 
hat der Rat in seiner Sitzung am 19.12.2011 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
Zweck der Brandschau 

 
(1) Die Brandschau wird durchgeführt, um präventiv zu prü-
fen, ob Gebäude und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße 
brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei 
Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine 
große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte 
gefährdet sind, den Erfordernissen des abwehrenden 
Brandschutzes entsprechen. 
 
 

 
(2) Die Prüfung der Erfordernisse des abwehrenden Brand-
schutzes dient der Feststellung brandschutztechnischer 
Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von 
Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes oder der 
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei ei-
nem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen 
und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame 
Löscharbeiten ermöglichen. 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige Leistungen 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Leistungen zur Durchführung 
der Brandschau im Sinne von § 1 einschließlich deren Vor- 
und Nachbereitung sowie erforderliche Nachbesichtigun-
gen. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die für die 
Brandschau zuständige Dienststelle an Prüfungen der  
Bauaufsichtsbehörde beteiligt ist und dabei zugleich eine 
Brandschau vornimmt. 
 
(2) Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, insbe-
sondere der Bauaufsichtsbehörde, zur Erhebung von Ge-
bühren aufgrund besonderer Vorschriften, wenn sie in ei-
gener Zuständigkeit an der Durchführung der Brandschau 
teilgenommen haben oder nach Durchführung der Brand-
schau tätig geworden sind. 
 

§ 3 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Gebühren werden nach der Dauer der Amtshand-
lung und nach der Zahl der notwendig eingesetzten Kräfte 
nach den in der Anlage 1 aufgeführten Gebührentarifen 
bemessen. Fahrzeugkosten werden nach dem in der Anla-
ge 1 aufgeführten Gebührentarif mit  jeweils einem halben 
Stundensatz abgerechnet. Zur Gebühr gehören auch die 
Kosten für in Anspruch genommene Fremdleistungen. 
 
(2) Sonstige finanzielle Aufwendungen, die anlässlich der 
Durchführung der Aufgaben nach § 1 entstehen, z.B. Kos-
ten für in Anspruch genommene Fremdleistungen oder Ma-
terialkosten, sind zu erstatten, auch wenn eine Befreiung 
von der Gebühr für die Amtshandlung besteht. 
 

§ 4 
Auslagenersatz 

 
Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang mit der 
Amtshandlung entstehen, sind zu ersetzen, auch wenn ei-
ne Befreiung von der Gebühr für die Amtshandlung be-
steht. 
 

§ 5 
Zeitliche Folge der Brandschau 

 
(1) Die zeitliche Folge der Brandschau richtet sich bei Ob-
jekten, die Gegenstand von Sonderbauverordnungen oder 
baurechtlichen Anordnungen sind, nach den baurechtlichen 
Vorschriften. Im übrigen soll die Brandschau je nach Ge-
fährdungsgrad der in der Anlage 2 aufgeführten Objekte in 
den dort angegebenen Zeitabständen, längstens in Ab-
ständen von fünf Jahren durchgeführt werden.  
 
(2) Fehlen Vorschriften zu den Zeitabständen der Brand-
schau, werden diese von der Stadt unter Berücksichtigung 
des Gefährdungsgrades von Objekten nach pflichtgemä-
ßem Ermessen festgelegt. 
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§ 6 

Gebührenschuldner 
 
(1) Zur Zahlung der Gebühren ist der Eigentümer, Besitzer 
oder sonstige Nutzungsberechtigte des der Brandschau 
unterworfenen Objektes verpflichtet. Mehrere Personen im 
Sinne des Satzes 1 haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzungen 
des § 5 Abs. 6 Kommunalabgabengesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 7 
Entstehung und Fälligkeit der Forderung 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beendigung der ge-
bührenpflichtigen Leistung. Er wird mit der Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides fällig, sofern nicht in dem Be-
scheid ein späterer Termin bestimmt ist.  
 
(2) Die Entrichtung der Gebühr kann ganz oder teilweise 
gestundet werden, wenn die Entrichtung innerhalb des an-
gegebenen Zahlungszeitraumes eine erhebliche Härte für 
den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch 
die Stundung nicht gefährdet erscheint. Die Stundung ist in 
der Regel nur auf Antrag und bei einer Gebühr von über 
500,00 EUR gegen Sicherheitsleistung zu gewähren.  
 

§ 8 
Schlußvorschriften 

 
(1) Diese Satzung mit ihren Anlagen 1 und 2 tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Durchführung der Brandschau in der 
Stadt Lemgo vom 30.10.2000 und die Änderungssatzung 
vom 17.12.2003 außer Kraft. 
 
Anlage 1 
 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Durchführung der Brandschau vom 21.12.2011 
        
Gebühren 
Brandschau 

 
1. Durchführung einer Brandschau oder einer Nach-

schau am Objekt nach Dauer der Amtshandlung. 
 
 je angefangene  halbe Stunde pauschal 28,00 EUR 
 zuzüglich Dienst-KFZ, einmalig 12,70 EUR 

 
2. Vorbereitung und/oder Nachbereitung der Brand-

schau entsprechend dem Arbeitsaufwand 
 

 je angefangene halbe Stunde pauschal 28,00 EUR  
 

3. Durchführung einer Objektbesichtigung auf Antrag 
von Per-sonen im Sinne des § 11 Abs. 3.  
 

 Die Bemessung der Gebühr erfolgt in entsprechender 
Anwendung der Regelungen zu Ziffer 1 

 
 
 
 
 

 
Anlage 2 
 
Aufstellung der Objekte für die Gebührenbemessung 
nach Anlage 1 der  Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Durchführung der Brandschau in der 
Alten Hansestadt Lemgo vom 21.12.2011 
Kenn- Objekte Prüfzeitraum  
ziffer  max in Jahren 
 
1. Pflege- und Betreuungsobjekte   
1.1 Krankenhäuser nach KhsBauVO  3 x 
1.2 Altenwohnheime (> 8 Personen) 3 
1.3 Heime geistig und körperlich Behinderte  
 (> 8 Personen) 3 
1.4 Gebäude für Behinderte nur tagsüber unter-

gebracht (> 20 Personen) 3 
1.5 Kindergärten, -tagesstätten, -horte 5 
 
2. Übernachtungsobjekte   
2.1 Beherbergungsbetrebe nach GastBauVO  

(> 8 Betten) 5 
2.2 Obdachlosenasyle,  2 
2.3 Notunterkünfte (Aus-, Umsiedler, Asyl) 2 
2.4 Campingplätze 5 
2.5 Jugend- und Freizeitheime 5 
 
3. Versammlungsobjekte   
3.1 Versammlungsstätten nach VStättVO 3 x 
3.2 Gaststätten + Speisewirtschaften nach  

GastBauVO (>100 Gastplätze) 5 
3.2.1 wie 3.2 nicht ebenerdig (> 50 Gastplätze) 5 
3.3 Räume die nicht der VStättVO / GastBauVO  

unterliegen 5 
3.4 Mehrfach genutzte Gebäude mit Räumen  5 

für Sportveranstaltungen oder ähnlich  
(> 1000 m² Nutzfläche) 

3.5 Begegungsstätten für Jugendliche / Senioren  
(> 50 Personen) 5 

3.6 Gebäude mit Bühnen- / Szenenfläche / Film- 
vorführungen (> 100 Personen) 5 

 
4. Unterrichtsobjekte   
4.1 Schulen nach BASchuIR  3 x 
4.2 Eigenständige Ausbildungsstätten wo  

BASchuIR nicht gelten 3 
4.3 Mehrfach genutzte Gebäude mit Unterrichts- 

räumen (> 100 Personen)  5 
4.4 wie 4.3 nicht ebenerdig (> 50 Personen)  5 
 
5. Hochhausobjekte   
5.1 Hochhäuser nach Hochhausbauverord- 

nung  5 x 
5.2 Häuser unterhalb der Hochhausgrenze  

(> 5 Obergeschoß) 5 
 
6. Verkaufsobjekte   
6.1 Geschäftshäuser nach Geschäftshaus- 

verordnung  2 x 
6.2 Verkaufsstätten (>1000 m²) 5 
6.3 wie 6.2 nicht ebenerdig (> 500 m²) 5 
6.4 Gemeinschaftsladenzentren mit Verkaufs- 

fläche (>1000 m²)  5 
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7. Verwaltungsobjekte   
7.1 Mehrgeschossige Gebäude mit Nutzfläche  

(>3000 m²) 5 
 oder Brandabschnitt / Geschoß (>1600 m²)  
7.2 Mehrfach genutzte Gebäude mit Büronutz- 

fläche (>1000 m²) 5 
 
8. Ausstellungsobjekte.   
8.1 Museen 5 
8.2 Messegebäude 5 
 
9. Garagen   
9.1 Großgaragen  5 x 
9.2 Unterirdische geschlossene Mittelgaragen  

(> 500 m²) 5 
 in sonst anders genutzten Gebäuden. 
 
10. Gewerbeobjekte (Herstellung, Produktion,   
 Lagerung) 
10.1 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und  5 
 Umgang von/mit überwiegend brennbaren  
 Stoffen (> 800 m² Nutzfläche) 
10.1.1 wie 10.1 nicht ebenerdig 5 

 (> 400 m² Nutzfläche) 

10.1.2 wie 10.1 mit Verbindung zu Wohngebäuden  
(> 200 m² Nutzfläche) 5 

10.2 Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und 5 
Umgang von/mit überwiegend nichtbrenn- 
baren Stoffen (> 1600 m² Nutzfläche) 

10.2.1 wie 10.2 nicht ebenerdig  
(> 800 m² Nutzfläche) 5 

10.2.2 wie 10.2 mit Verbindung zu Wohngebäuden 
 (> 400 m² Nutzfläche) 5 

10.3       Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und  3 
Umgang von/mit überwiegend  brennbaren  
Flüssigkeiten, Gasen und Gefahrstoffen, für  
die gemäß VbF /
 DruckbehälterVo / ChemG / SprengstoffG mit be-
sondere Brandschutz- 

 maßnahmen durch das StAfA bzw.STUA  
genehmigt wurden. 

10.4       Gebäude zur Lagerung überwiegend brenn- 
barer Stoffe 5 

 (>1600 m² Lagerfläche) 
10.4.1 wie 10.4 nicht ebenerdig  

 (>800 m² Lagerfläche) 5 
10.4.2 wie 10.4 mit Verbindung zu Wohngebäuden 

 (>400 m² Lagerfläche) 5 
10.5 Gebäude zur Lagerung überwiegend nicht- 

brennbarer Stoffe  5 
 (>3200 m² Lagerfläche) 
10.5.1 wie 10.5 nichtebenerdig (>1600 m²  

Lagerfläche) 5 
10.5.2 wie 10.5 mit Verbindung zu Wohngebäuden 

 (>800 m² Lagerfläche) 5 
10.6 Gebäude zur Lagerung von Stoffen die gemäß  

VbF / Druckbehälter VO / 3 
ChemG / SprengstoffG  mit besonderen  
Brandschutzmaßnahmen ausgestattet sind. 

10.7 Freilager für überwiegend brennbare Stoffe  
(>3000 m² Lagerfläche) 5 

10.8 Hochregallager 5 
 
 
 
 
 
 

 
11. Sonderobjekte   
11.1 Besonders brandgefährdete Baudenkmäler 5 
11.2 Landwirtschaftliche Betriebsgebäude  

(>2000 m³ ) 5 
 mit Verbindung zum Wohnteil 
11.3 Bahnhöfe mit Verkaufsstätten 500m²) 5 
11.4 Kirchen/Gebetsstätten (>200 Personen)  5  
11.5 Unterirdische Verkehrsanlagen 5 
11.6 Objekte mit radioaktiven Stoffen ab  

Gefahrengruppe II nach Strahlenschutz VO 5 
11.7 Anlagen und Einrichtungen mit biolo- 5 

gischen Arbeitsstoffen ab Gefahrengruppe 2 
 nach dem Entwurf der Richtlinie für den  
Feuerwehreinsatz in Anlagen mit biolo- 
gischen Arbeitsstoffen und oder ab Sicher- 
heitsstufe 2 der Gentechnik – Sicherheits- 
verordnung  
 

mit x gekennzeichnet: Wiederkehrende Prüfung gemein-
sam mit Bauaufsicht 
 
Ist ein in der Anlage 2 nicht ausdrücklich aufgeführtes Ob-
jekt Gegenstand von Leistungen gemäß Anlage 1, wird es 
einem vergleichbaren Objekt zugeordnet. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Durchführung der Brandschau in der Alten Hansestadt 
Lemgo vom 21.12.2011  
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Mai 2011 (GV NRW vom 03.06.2011, S. 271), beim 
Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtlichen Bestim-
mung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden,  

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Lemgo, 21.12.2011 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
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534 Bekanntmachungsanordnung der Gebühren-

ordnung für Parkscheinautomaten und die 
Entrichtung von Parkgebühren mittels Mobilte-
lefon im Gebiet der Alten Hansestadt Lamgo 
(Parkgebührenordnung) vom 19.12.2011 

 
Die Gebührenordnung für Parkscheinautomaten und die 
Entrichtung von Parkgebühren mittels Mobiltelefon im 
Gebiet der Alten Hansestadt Lemgo 
(Parkgebührenordnung) vom 19.12.2011 
 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 09. Oktober 2007 (GV NRW vom 16.10.2007, S. 380), 
beim Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtlichen 
Bestimmung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 21.12.2011 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 

 
Gebührenordnung  

für Parkscheinautomaten und die Entrichtung von Parkge-
bühren mittels Mobiltelefon im Gebiet  

der Alten Hansestadt Lemgo  
(Parkgebührenordnung) vom 19.12.2011 

 
Aufgrund des § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsge-
setzes (StVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.März 2003 (BGBl. I S. 310, ber. S. 919) , zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom  02. Dezember 2010 (BGBL. I 
S.  1748) und § 1 der Verordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 04. Februar 1981 über die Ermächtigung 
zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6a Abs. 6 und 
7 des Straßenverkehrsgesetzes (GV. NW S. 48) zuletzt 
geändert durch Art. 234 des Gesetzes vom 05.04.2005 
(GV. NRW. S. 274) in Verbindung mit § 38 des Gesetzes 
über Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den  des Landes Nordrhein-Westfalen (OBG  
NRW) vom 13. Mai 1980 ( GV. NRW S. 528/ SGV NW 
2060), zuletzt geändert durch Gesetz vom  08.12. 2009 
(GV. NRW S. 725, ber. S 793) wird von der Alten Hanse-
stadt Lemgo als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Be-
schluss des Rates der Alten Hansestadt Lemgo 
vom 19.12.2011 für das Stadtgebiet der Alten Hanse-
stadt Lemgo nachstehende Gebührenordnung  erlassen: 

 
§ 1 

 
(1) Soweit das Parken auf öffentlichen Wegen und Plät-
zen, ausgenommen die Parkplätze Langenbrücker Tor und 
Klinikum Rintelner Straße,  nur durch Benutzung eines 
Parkscheinautomaten zur Überwachung der Parkzeit zu-
lässig ist, werden Gebühren nach Maßgabe dieser Parkge-
bührenordnung erhoben. Um die Nutzung des Parkraums 
auf öffentlichen Wegen und Plätzen durch eine möglichst 
große Anzahl von Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten, 
werden die Gebühren entsprechend dem Wert des Park-
raums für den Benutzer in unterschiedlicher Höhe nach 
Maßgabe des Absatzes 2 festgesetzt. Für die Nutzung der 
Entrichtung von Parkgebühren mittels Mobiltelefon gelten 
die minutengenauen Gebührensätze, die Gebühren werden 
auf den Cent genau aufgerundet. 
 
(2) Bereich I:  Kurzzeitparkplätze 
 
 a) Breite Straße, Leopoldstraße, Schützentwete, En-
gelbert-Kaempfer-Straße  
 

Gebühr Park-
scheinautomat 

Gebühr Entrichtung von 
Parkgebühren mittels Mobil-
telefon 
(Handyparken) 

15 Minuten / 
0,00 EUR 

bis 15 Minuten / 0,0 Cent je 
angefangene Minute 

45 Minuten / 
1,00 EUR 

bis 45 Minuten / 2,3 Cent je 
angefangene Minute 

 
Parkdauerbegrenzung auf 45 Minuten 
 
 b) Rampendal, Parkplatz am Engelbert-Kaempfer-

Gymnasium, Papenstraße,  
  Echternstraße,  
 

Gebühr Park-
scheinautomat 

Gebühr Entrichtung von 
Parkgebühren mittels Mobil-
telefon 
(Handyparken) 

15 Minuten / 
0,00 EUR 

bis 15 Minuten / 0,0 Cent je 
angefangene Minute 

30 Minuten / 
1,00 EUR 

bis 30 Minuten / 3,5 Cent je 
angefangene Minute 

60 Minuten / 
2,00 EUR 

bis 60 Minuten / 3,5 Cent je 
angefangene Minute 

 
Parkdauerbegrenzung auf 60 Minuten 
 
Bereich II: 
 
 a) Parkplatz Freier Hof 
 

Gebühr Park-
scheinautomat 

Gebühr Entrichtung von 
Parkgebühren mittels Mobil-
telefon 
(Handyparken) 

60 Minuten / 
1,00 EUR 

1,7 Cent je angefangene Mi-
nute 

  
 Parkdauerbegrenzung auf 2 Stunden 
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 b) Parkplatz Neues Tor 
 

Gebühr Park-
scheinautomat 

Gebühr Entrichtung von 
Parkgebühren mittels Mobil-
telefon 
(Handyparken) 

60 Minuten / 
1,00 EUR 

1,7 Cent je angefangene Mi-
nute 

 
 Parkdauerbegrenzung auf 3 Stunden 
 
 Bereich III:  alle nicht in Bereichen I, II oder IV ge-

nannten Wege und Plätze 
 

Gebühr Park-
scheinautomat 

Gebühr Entrichtung von 
Parkgebühren mittels Mobil-
telefon 
(Handyparken) 

45 Minuten / 
0,50 EUR 

1,0 Cent je angefangene Mi-
nute für die ersten 90 Minu-
ten 

90 Minuten / 
1,00 EUR 

dito 

0,50 EUR für 
jede weitere an-
gefangene 
Stunde 

0,8 Cent für jede weitere an-
gefangene Minute 

 
 Parkdauerbegrenzung auf 4,5 Stunden 
 
 Bereich IV: Parkplatz Bleiche 
 

Gebühr Park-
scheinautomat 

Gebühr Entrichtung von 
Parkgebühren mittels Mobil-
telefon 
(Handyparken) 

60 Minuten / 
1,00 EUR 

1,7 Cent je angefangene Mi-
nute für die ersten 60 Minu-
ten 

0,50 EUR für 
jede weitere an-
gefangene 
Stunde 

0,8 Cent für jede weitere an-
gefangene Minute bis 480 
Minuten 

12 Stunden / 
4,00 EUR 

0,6 Cent für jede weitere Mi-
nute bis 720 Minuten 

 
 Die Bewirtschaftung aller Bereiche erfolgt werktags in 
der Zeit von 7.00 Uhr bis  19.00 Uhr  
 und sonn- und feiertags von in der Zeit von 12.00 bis 
19.00 Uhr. 
 

§ 2 
 
Die Gebührenordnung für Parkscheinautomaten und die 
Entrichtung von Parkgebühren mittels Mobil-telefon im Ge-
biet der Alten Hansestadt Lemgo tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung, frühestens am 01.01.2012, in Kraft. 
Gleichzeitig treten alle vorausgegangenen Fassungen au-
ßer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
535 Öffentliche Bekanntmachung der Widmung der 

Straße „Flachsrottenweg“ in Lemgo 
 

I. 
 
1. Nachstehend aufgeführte Verkehrsfläche wurde end-

gültig ausgebaut: 
 

„Flachsrottenweg“ 
Gemarkung Lemgo, Flur 55, 
Flurstück 600 teilweise sowie 
Gemarkung Lemgo, Flur 54, 
Flurstücke 262 und 263 

(siehe auch anliegender Lageplan) 
 
2. Die vorgenannte Verkehrsfläche ist mit sofortiger Wir-

kung für den öffentlichen Verkehr gem. § 6 des Stra-
ßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der derzeit gültigen Form 
gewidmet. 

 
3. Die vorgenannte Straße wird nach ihrer Verkehrsbe-

deutung in die Straßengruppe einer Gemeindestraße 
eingestuft. 

 
4. Baulastträger dieser öffentlichen Straße ist die Stadt 

Lemgo. 
 

II. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 
32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) schrift-
lich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen - ERVVO VG/FG einzureichen oder münd-
lich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts zu erklären. Bei schriftlicher 
Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, 
wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei Gericht 
eingegangen ist. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sol-
len ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden, so würde dessen Verschulden dem jeweiligen 
Kläger zugerechnet werden. 
 
Lemgo, 22.12.2011 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
- Tiefbauamt - 
 
AZ: 60 21 00 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
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536 1. Änderung der Hauptsatzung der Alten Han-

sestadt Lemgo 
 
Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo hat in seiner Sitzung 
am 19.12.2011 folgende Änderung der Hauptsatzung der 
Alten Hansestadt Lemgo beschlossen: 
 
Artikel I 
 
§ 15 Abs. 4 Buchst. d der Hauptsatzung erhält folgende 
Fassung: 
 
d. Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Per-

sonen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je 
Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der man-
datsbedingten Abwesenheit vom Haushalt mindesten 
den Regelstundensatz, allerdings nur dann, wenn die 
Haushaltsführungstätigkeit in der Zeit der mandatsbe-
dingten Abwesenheit vom Haushalt üblicherweise aus-
geübt wird und nicht adäquat zu einem anderem Zeit-
punkt vor- oder nachgeholt werden kann. Auf Antrag 
werden statt des Regelstundensatzes die notwendigen 
Kosten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 

 
Artikel II 
 
Diese 1. Änderung der Hauptsatzung der Alten Hansestadt 
Lemgo tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 
19.12.2011  
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fas-
sung beim Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtli-
chen Bestimmung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

f) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

g) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss (Ratsbe-
schluss) vorher beanstandet oder 

h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, den 21.12.2011 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
 
 
 

 
537 1. Änderung der Zuständigkeitsordnung des 

Rates der Alten Hansestadt Lemgo und seiner 
Ausschüsse 

 
Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo hat in seiner Sitzung 
am 19.12.2011 folgende Änderung der Zuständigkeitsord-
nung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo und seiner 
Ausschüsse beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 13 Abs. 1 Nr. 3 der Zuständigkeitsordnung erhält folgen-
de Fassung: 
3.  -entfällt- 
 

Artikel II 
 
§ 15 der Zuständigkeitsordnung muss um Punkt 11 ergänzt 
werden: 
 
11. Entscheidungen der obersten Dienstbehörde nach dem 

Landesbeamtengesetz NRW und beamtenrechtlichen 
Nebengesetzen, soweit diese auf nachgeordnete Be-
hörden übertragbar sind und Entscheidungen über 
Widersprüche in Beamtenangelegenheiten nach § 54 
Abs. 3 Beamtenstatusgesetz in Fällen, in denen die 
Entscheidung über den angefochtenen Verwaltungs-
akt nicht dem Rat der Stadt obliegt. 

 
Artikel III 

 
Diese 1. Änderung der Zuständigkeitsordnung des Rates 
der Alten Hansestadt Lemgo und seiner Ausschüsse tritt 
mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Zuständigkeitsordnung 
vom 19.12.2011 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeitig gültigen 
Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung (ortsrecht-
lichen Bestimmung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
i) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

j) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

k) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss (Ratsbe-
schluss) vorher beanstandet oder 

l) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, den 21.12.2011 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
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Stadt Lügde 
 
538 Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung 

in der Stadt Lügde vom  13.12.2011 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 41 (1) f) der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW., S. 
498), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LAbfG NRW) vom 21. Juni 1988 (GV 
NRW S. 250), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. April 
2005 (GV. NRW. S. 306), des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. 
I, S. 2705 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I, S. 1619) und der §§ 1, 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NW. S. 712), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. 
April 2005 (GV NRW S. 488), hat der Rat der Stadt Lügde 
in seiner Sitzung am 12.12.2011 folgende Gebührensat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
Benutzungsgebühren 

 
Zur Deckung der Kosten der Abfallentsorgung werden nach 
§ 6 KAG in Verbindung mit § 22 der Satzung über die Ab-
fallentsorgung in der Stadt Lügde vom 31. Oktober 2006 
von den Anschlussnehmern öffentlich-rechtliche Gebühren 
erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenberechnung 

 
(1) Die Abfallentsorgungsgebühr besteht aus den Teilen: 
 
 a) Grundgebühr je Haushalt und/oder  Betrieb  
 
 und 
 
 b) Behältergebühren. 
 
Die Behältergebühren werden nach der Art, Anzahl und 
Größe der Abfallbehälter sowie nach der Häufigkeit der 
Entleerungen bemessen. 
 
(2) Ein Haushalt im Sinne dieser Satzung bilden alle Per-
sonen, die gemeinsam wohnen und wirtschaften. Wer al-
lein wirtschaftet, bildet einen eigenen Haushalt. Personen 
mit mehreren Wohnungen führen in jeder Wohnung einen 
eigenen Haushalt. Im Zweifelsfall ist dies durch den Ge-
bührenpflichtigen nachzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Zu den Betrieben im Sinne dieser Satzung zählen ins-
besondere: 
 
• Gewerbe und Industriebetriebe 
• Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-

chen Rechts 
• Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten 

Rechts 
• Kirchen- und Religionsgemeinschaften 
• Hotels, Pensionen, Restaurants, Gaststätten, Ca-

fés, Imbissstuben, Altenheime 
• Einzelhandelsgeschäfte, Großhandelsbetriebe 
• Handwerksbetriebe 
• Berufe mit Geschäfts- und Praxisräumen. 
 
(4) Die Gebühren betragen jährlich: 
 
a) Grundgebühr je Haushalt 54,00 € 
b) Grundgebühr je Betrieb 54,00 €  
 
und 
 
c) für die System-Abfallbehälter incl. Behältermiete 
 60 l grau 4-wöchentlich 23,00€ 
 (möglich nur für ein von nur einer Person  
 bewohntem Grundstück) 
 60 l grau 4-wöchentlich 28,86 € 
 80 l grau 4-wöchentlich 38,48 € 
 120 l grau 4-wöchentlich 57,72 € 
 240 l grau 4-wöchentlich 115,44 € 
 
 60 l grün 14-tägige Abfuhr 14,76 € 
 (möglich nur für ein von nur einer Person 
 bewohntem Grundstück) 
 60 l grün 14-tägige Abfuhr 29,52 € 
 80 l grün 14-tägige Abfuhr 39,36 € 
 120 l grün 14-tägige Abfuhr 59,04 € 
 
 80 l grau 4-wöchentlich 
 (Windeltonne auf bes. 
  Anforderung zu  
  besonderen Terminen) 54,00 € 
 
d) für die System-Abfallbehälter incl. Behältermiete (soge-
nannte Halbjahresbiotonne), die auf Antrag seitens der 
Stadt Lügde zusätzlich speziell für die jährliche Vegetati-
onsperiode herausgegeben wird. Das Gefäß verbleibt für 
die Nutzungszeit von Mai bis November einen jeden  Jah-
res ganzjährig beim Gebührenpflichtigen. 
 
 80 l grün 14-tägige Abfuhr 43,80 € 
 120 l grün 14-tägige Abfuhr 55,35 € 
 
e) für einen Abfallsack mit 70 l  
 Nutzinhalt 5,00 €/Stück 
 
(5) Für Grundstücke, die mittels Großbehälter (1.100 l) ent-
sorgt werden, ist eine jährliche Benutzungsgebühr zu zah-
len, die sich wie folgt zusammensetzt: 
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a) pro Großbehälter bei jährlich 
 einmaliger Entleerung 47,20 € 
b) pro Großbehälter bei 4-wöchent- 
 licher Entleerung 613,60 € 
c) pro Großbehälter bei  
 14-tägiger Entleerung 1.227,20 € 
d) pro Großbehälter bei wöchentlich 
 einmaliger Entleerung 2.454,40 € 
e) pro Großbehälter bei wöchentlich 
 zweimaliger Entleerung 4.908,80 € 
f) Werden die Abfallbehälter von beauftragten Abfuhrun-
ternehmen gestellt und unterhalten, so erhöhen sich die 
Gebühren für jeden Großbehälter um 64,80 €. 
 
(6) Für die Auslieferung eines Abfallbehälters auf dem an-
geschlossenen Grundstück, die auf Antrag des Gebühren-
pflichtigen erfolgt, wird eine Verwaltungsgebühr von 15,00 
€ erhoben. Die Gebühr für die Auslieferung eines weiteren 
Gefäßes auf demselben Grundstück beträgt  10,00 €. Die-
se Regelung gilt nicht bei einer mängelbedingten Umstel-
lung. Außerdem ist sie nicht anzuwenden bei der erstmali-
gen Auslieferung eines Abfallbehälters. 
 
Die Verwaltungsgebühr wird vom Gebührenpflichtigen per 
Einzelrechnung vor der Umstellung erhoben. 
 
(7) Der Gebührensatz für die Grün- und Gehölzschnittan-
nahme beträgt bei Anlieferung mit PKW-Anhänger von 1 
m³ bis max.  2 m³ Grün- oder Gehölzschnitt 15,00 €/je An-
lieferung. 
 
Bei größeren Mengen pflanzlicher Abfälle (über 2 m³) ist 
die Annahme ausgeschlossen. Fallen größere Mengen zur 
Entsorgung an, sind diese per Eigenanlieferung oder durch 
Muldentransporteure zur Entsorgungsanlage bzw. den 
drittbeauftragten Betreibern der Abfallsortieranlagen  zu 
befördern. 
 
Die Anlieferung in Transportbehältern (Säcke, Tüten, Kis-
ten bis max. 100 l) per Handwagen oder Karre, mittels 
PKW oder PKW-Kombi sowie mit PKW-Anhänger oder mit 
Kleintransporter bis 1 m³ ist weiterhin gebührenfrei. 
 

§ 3 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht nach Ablauf des Monats, 
in dem das Grundstück an die Abfallbeseitigung ange-
schlossen wird. Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem 
der Anschluss entfällt, auch wenn die Abfallbeseitigung 
während dieses Zeitraums nicht voll in Anspruch genom-
men wird. Wird das Grundstück bis zur ersten regelmäßi-
gen Entleerung im Monat angeschlossen, so beginnt die 
Gebührenpflicht mit dem Anmeldemonat. 
 
(2) Vermindert oder erhöht sich die Zahl der Haushalte, 
Betriebe oder der Abfallbehälter pro Grundstück oder än-
dert sich deren Größe während des Haushaltsjahres, so 
vermindert oder erhöht sich die Gebührenpflicht entspre-
chend den Veränderungen mit Beginn des folgenden Mo-
nats. Tritt  die Veränderung vor der ersten regelmäßigen 
Entleerung im Monat ein, so ändert sich die Gebühren-
pflicht vom Ummeldemonat ab. 
 
 
 
 
 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben schriftlich – auf Verlan-
gen auf vorgeschriebenen Vordruck – die Anzahl und Grö-
ße der benutzten Abfallbehälter, die Zahl der Haushalte 
bzw. der Betriebe und die Anzahl der Bewohner an-
zugeben. Unterbleibt die Angabe, so werden Zahl und 
Größe der Abfallbehälter durch die Stadt Lügde festgestellt. 
 
(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten entsprechend für 
Neuanschlüsse und Veränderungen der Behälterzahl und 
Behältergröße während des laufenden Haushaltsjahres. 
 

§ 4 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an die Abfall-
beseitigung angeschlossenen Grundstücks. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbaube-
rechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Meh-
rere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. Ferner haf-
tet neben dem Eigentümer auch die  zur Nutzung oder zum 
Gebrauch des Grundstücks dinglich Berechtigten und die 
Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB, § 31 WEG) nach 
dem Verhältnis ihrer Anteile, es sei denn, dass sie ihrer 
Zahlungspflicht gegenüber dem Eigentümer vor ihrer Inan-
spruchnahme durch die Stadt Lügde bereits nachgekom-
men sind. 
 
(2) Bei Eigentumswohnungen ist die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer, vertreten durch den von ihr zu be-
stellenden Verwalter (§ 26 WEG) gebührenpflichtig. 
 
(3) Bei einem Eigentumswechsel geht die Gebührenpflicht 
mit dem Beginn des auf den Eigentumswechsel folgenden 
Monats auf den neuen Eigentümer über. Entsprechendes 
gilt beim Wechsel des Erbbauberechtigten. 
 
(4) Rechtsänderungen (Eigentum, Erbbaurecht) sind vom 
bisherigen Gebührenpflichtigen unverzüglich zu melden. 
Der bisherige Gebührenpflichtige haftet gesamtschuldne-
risch für die Gebühren, die bis zu dem Zeitpunkt entstan-
den sind, in dem die Stadt Kenntnis von der Rechtsände-
rung erhält. 
 
(5) Werden Abfallsäcke mit 70 l Nutzinhalt verwendet, so 
ist der Erwerber gebührenpflichtig. 
 

§ 5 
Heranziehung und Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung zu den Gebühren für die Abfallbesei-
tigung erfolgt bei der Verwendung von Abfallbehältern der 
in § 2 Abs. 4 genannten Größen durch Bescheid des Bür-
germeisters jeweils für ein Haushaltsjahr. Die Jahresge-
bühr ist mit je einem Viertel zum 15. Februar, 15. Mai,    15. 
August und 15. November zu entrichten. Sie kann zusam-
men mit anderen Abgaben angefordert werden. Geht der 
Bescheid dem Gebührenpflichtigen  erst nach einem der 
genannten Fälligkeitstage zu, so ist die Gebührenschuld für 
den oder die vorangegangenen Fälligkeitstage innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides zu ent-
richten. 
 
(2) Die Gebühr für die Abfallsäcke wird beim Erwerb fällig. 
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§ 6 

Unterbrechung der Abfallbeseitigung 
 
(1) Wir die Abfallbeseitigung durch Bauarbeiten, Streiks, 
Betriebsstörungen, betriebsnotwendige Arbeiten, behördli-
che Verfügungen oder Verlegung des Zeitpunktes der Ab-
fallabfuhr eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet 
durchgeführt, so haben die Gebührenpflichtigen keinen An-
spruch auf Ermäßigung oder Erlass der Gebühren. 
 
(2) Wird die Abfallbeseitigung länger als einen Monat un-
terbrochen, so vermindert sich die Gebührenpflicht ent-
sprechend. Der Zeitraum der Unterbrechung wird auf volle 
Monate nach oben aufgerundet.  
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 3 Abs. 3 
Satz 1 und Abs. 4 sowie § 4 Abs. 4 Satz 1 können nach § 
20 Abs. 2 KAG NW mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung in 
der Stadt Lügde vom 14. Dezember 2010 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung in der 
Stadt Lügde vom  13.12.2011 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. vom 
02.09.1994, S. 666), beim Zustandekommen dieser Sat-
zung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss (Ratsbe-

schluss) vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Lügde, den 13.12.2011 
 
 
Reker 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
539 8. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 

zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Schieder-Schwalenberg vom 2. Dezem-
ber 2011 

 
Aufgrund des § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666 ff.) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes -KAG- vom 21.10.1969 (GV NW S. 712 ff.) in den 
z.Zt. geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Schieder-
Schwalenberg in seiner Sitzung am 01.12.2011 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

I. 
 
§ 5 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 
Höhe und Bemessungsgrundlage der Gebühren für 

Systemabfallbehälter 
 
(1) Für die Grundstücke, die mittels Systemabfallbehälter 
(60, 80, 120 und 240 Liter) entsorgt werden, ist eine jährli-
che Benutzungsgebühr zu zahlen, die sich wie folgt zu-
sammensetzt: 
 
1.1 Grundgebühr je Haushalt 
 

bis zu 2 Personen in Höhe von 52,56 € 
bei mehr als zwei Personen in 
Höhe von  

58,44 € 

 
1.2 Grundgebühr je Betrieb in Höhe von 58,44 € 
 
2. Gefäßgebühr für jeden grauen Abfallbehälter bei 4-

wöchentlicher Entleerung 
 

a) mit 60 Liter Nutzinhalt 35,40 € 
b) mit 80 Liter Nutzinhalt 47,76 € 
c) mit 120 Liter Nutzinhalt 70,80 € 
d) mit 240 Liter Nutzinhalt 141,60 € 

 
3. Gefäßgebühr für jeden grünen Abfallbehälter bei 2-

wöchentlicher Entleerung 
 

a) mit 60 Liter Nutzinhalt 35,40 € 
b) mit 80 Liter Nutzinhalt 47,76 € 
c) mit 120 Liter Nutzinhalt 70,80 € 
d) mit 240 Liter Nutzinhalt 141,60 € 

 
4. Gefäßgebühr für jeden zusätzlichen grünen Abfallbehäl-

ter bei 2-wöchentlicher Entleerung in den Monaten Mai 
bis November (Saison-Biotonne) 

 
a) mit 80 Liter Nutzinhalt 27,86 € 
b) mit 120 Liter Nutzinhalt 41,30 € 
c) mit 240 Liter Nutzinhalt 82,60 € 

 
(2) Für den Austausch eines Systemabfallbehälters, der 
auf Antrag des Gebührenpflichtigen erfolgt, wird eine 
Tauschgebühr in Höhe von 11,00 € erhoben. 
 
 
 

 
(3) Als Haushalt im Sinne von Abs. 1 Nr. 1.1 gelten die in 
einer Wohnung lebenden und zusammen wirtschaftenden 
Personen und Familienmitglieder. Im Zweifelsfall ist das 
Bestehen einer gemeinsamen Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft durch den Gebührenpflichtigen nachzuweisen. 
Für die Feststellung der in einem Haushalt lebenden Per-
sonenzahl ist die Zahl der dort mit Erst- oder Zweitwohnsitz 
gemeldeten Personen ausschlaggebend. 
 
(4) Als Betrieb im Sinne von Abs. 1 Nr. 1.2 gelten insbe-
sondere 
 
- Gewerbe- und Industriebetriebe 
- Öffentliche und private Einrichtungen (Krankenhäu-

ser, Altenheime, Schulen, Kindergärten) 
- Verwaltungen, Sparkassen und Banken, Versiche-

rungen 
- Hotels und Pensionen, Restaurants, Gaststätten, 

Cafes, Imbissstuben 
- Einzelhandelsgeschäfte, Bäckereien, Metzgereien, 

Friseurgeschäfte u.ä. 
- Handwerksbetriebe 
- Berufe mit Geschäfts- und Praxisräumen 
- sonstige, nicht ausschließlich zu Wohnzwecken die-

nende Grundstücke. 
 

II. 
 
§ 6 erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 
Gebühren für Müllgroßbehälter und Abfallsäcke 

 
(1) Für Grundstücke, die mittels Müllgroßbehälter (1.100 
Liter) entsorgt werden, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe 
von 56,34 € je Entleerung zu zahlen. 
 
Werden die Müllgroßbehälter vom beauftragten Abfuhrun-
ternehmer gestellt und unterhalten, so erhöhen sich die 
jährlichen Gebühren für jeden Müllgroßbehälter um 71,30 
€. 
 
(2) Die Gebühren für einen Abfallsack mit 70 Liter Nutzin-
halt betragen pro Stück 3,50 €. 
 

III. 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 8. Satzung zur Änderung der Gebüh-
rensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Stadt Schieder-Schwalenberg wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Schieder-Schwalenberg vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 2. Dezember 2011 
 
 
Gert Klaus 
- Bürgermeister - 

 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
540 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt 
Schieder-Schwalenberg vom 2. Dezember 2011 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen -GO NW- in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) und 
der §§ 1 bis 3 und 20 Abs. 2 lit. b) des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen -KAG NW- 
vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), jeweils in den zur Zeit 
geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Schieder-
Schwalenberg in seiner Sitzung am 01.12.2011 folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Vergnügungsteuer in der Stadt Schieder-Schwalenberg 
beschlossen: 
 

I. 
 
Die §§ 5 und 6 entfallen. 
 

II. 
 
§ 7 wird zu § 5, § 8 zu § 6, § 9 zu § 7, § 10 zu § 8, § 11 zu 
§ 9, § 12 zu § 10 und § 13 zu § 11. 
 

III. 
 
Die vorstehende Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Satzung ü-
ber die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt 
Schieder-Schwalenberg wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen -GO NW- beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Schieder-Schwalenberg vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 2. Dezember 2011 
 
Gert Klaus 
- Bürgermeister - 

 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
541 1. Änderung der Außenbereichssatzung ge-

mäß § 35 Abs. 6 Baugesetzbuches (BauGB) für 
den Bereich „Steinheimer Straße“ im Ortsteil 
Lothe; Entwurfsbeschluss und Beschluss über 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 Bau GB 

 
Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat in seiner Sit-
zung am 01.12.2011 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die Außenbereichssatzung „Steinheimer Straße“ soll ge-
ändert werden. 
 
Im Rahmen der 1. Änderung der Außenbereichssatzung 
„Steinheimer Straße“ soll § 3 Abs. 2 der Satzung wie folgt 
neu gefasst werden: 
 
„Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen wird für ein Ge-
bäude auf drei begrenzt.“ 
 
Die Satzungsänderung soll im vereinfachten Verfahren 
gem. § 13 BauGB durchgeführt werden.  
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird gem. 
§ 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BauGB abgesehen. 
 
Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich umfasst vollständig oder teilweise die 
Grundstücke  
 
Gemarkung Lothe, Flur 8, Flurstücke 62, 63, 64, 65, 67, 68, 
69, 73, 123 und 124. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im beigefügten Planaus-
zug umrandet dargestellt. Der Planauszug ist für die Ab-
grenzung des Geltungsbereiches der Außenbereichssat-
zung verbindlich. 
 
Gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches wird der Sat-
zungsentwurf nebst Begründung in der Zeit vom 
  
09. Januar bis 09. Februar 2012 
 
öffentlich ausgelegt. 
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Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen ab-
geben werden bei dem 
 
Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Fachbereich 2 – Stadtentwicklung 
Im Kurpark 2 (Palais), Zimmer 19 / 20 
32816 Schieder-Schwalenberg 
 
Hier liegt auch der Satzungsentwurf mit Begründung aus, 
und zwar während folgender Zeiten: 
 
montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
montags bis mittwochs zusätzlich 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
 
donnerstags zusätzlich 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Außerhalb dieser Zeiten kann nach Vereinbarung ebenfalls 
eine Einsicht erfolgen.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung 
unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB). 
 
Schieder-Schwalenberg, den 13.12.2011 
 
 
Gert Klaus 
Bürgermeister  

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
542 1. Änderung des Außenbereichssatzung nach 

§ 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB) für 
den Ortsteil Lothe, Bereich "Steinheimer Stra-
ße" 

 
Der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg hat in seiner Sit-
zung am 01.12.2011 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die Außenbereichssatzung „Steinheimer Straße“ soll ge-
ändert werden (Einleitungsbeschluss zum Änderungsver-
fahren gem. § 13 BauGB). 
 
Im Rahmen der 1. Änderung der Außenbereichsatzung 
Steinheimer Straße“ soll § 3 Abs. 2 der Satzung wie folgt 
neu gefasst werden: 

 
„Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen wird für ein Ge-
bäude auf drei begrenzt.“ 
 
Der vorstehende Beschluss wird gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 i. 
V. m. § 1 Abs. 8 BauGB hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 13.12.2011 
 
 
Gert Klaus 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
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Gemeinde Schlangen 
 
543 Satzung über die Straßenreinigung und die Er-

hebung von Straßenreinigungsgebühren in der 
Gemeinde Schlangen (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) 

 
Vom 30. November 2006 

(In der Fassung der 1. Änderung vom 15. Dezember 2011) 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 15. Juni 1999 (GV NW S. 
386), der §§ 3 bis 5 des Gesetzes über die Reinigung öf-
fentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 
(GV NW S. 706), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. 
Dezember 1979 (GV NW S. 914) und der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 1996 
(GV NW S. 586), hat der Rat der Gemeinde Schlangen in 
seiner Sitzung 30. November 2006 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinde Schlangen betreibt die Reinigung der 
dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und 
Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen 
Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstra-
ßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Ein-
richtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 den Grund-
stückseigentümern übertragen wird. Ist das Grundstück mit 
einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigen-
tümers der Erbbauberechtigte.  
 
(2) Die Reinigungspflicht umfasst die Straßenreinigung 
und die Winterwartung der Gehwege und der Fahrbahnen. 
Die Straßenreinigung beinhaltet die Entfernung aller Verun-
reinigungen von der Straße, die die Hygiene oder das 
Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Ge-
fährdung des Verkehrs darstellen können. Die Straßenrei-
nigungspflicht der Gemeinde beinhaltet als Winterwartung 
insbesondere das Schneeräumen sowie das Bestreuen an 
den gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei 
Schnee- und Eisglätte. Art und Umfang der Reinigungs-
pflichten der Anlieger ergeben sich aus den §§ 2 – 4 dieser 
Satzung. 
 
(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten  
- alle selbständigen Gehwege 
- die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 240 

StVO) 
- alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung durch 

Fußgänger vorgesehenen Straßenteile sowie 
- Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehbarem Straßen-

rand bei allen Straßen und Straßenteilen, deren Be-
nutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten 
ist, insbesondere in verkehrsberuhigten Bereichen 
(Zeichen 242/243 StVO). 

 
 
 
 
 

 
Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte üb-
rige Straßenoberfläche, also neben den dem Fahrverkehr 
dienenden Teilen der Straße insbesondere auch die 
Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die Bankette, die 
Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege. 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grund-

stückseigentümer 
  
(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis 
Teil 1 und Teil 2 genannten  Fahrbahnen und Gehwege 
wird in dem darin festgelegten Umfange den Eigentümern 
der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen 
Grundstücke (Anlieger) jeweils für die Länge der gemein-
samen Grenze zwischen Grundstück und Straße auferlegt. 
Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
(2) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter 
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde mit 
deren Zustimmung die Reinigungspflicht übernehmen, 
wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachge-
wiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und 
nur so lange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung be-
steht. 
 
(3) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende 
Verpflichtung des Verursachers, außergewöhnliche Verun-
reinigungen oder Abfall unverzüglich zu beseitigen, befreit 
den Reinigungspflichtigen nicht von seiner Reinigungs-
pflicht. 
 
(4) Werden Straßen oder Straßenabschnitte innerhalb 
der geschlossenen Ortslage, die im anliegenden Straßen-
reinigungsverzeichnis nicht aufgeführt sind, dem öffentli-
chen Verkehr gewidmet, wird die Reinigungspflicht den An-
liegern ab dem Tag nach Bekanntgabe der Widmung im 
Amtsblatt des Kreises Lippe auferlegt. 

 
§ 3 

Umfang der übertragenen Straßenreinigungspflicht 
 
(1) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich jeweils 
bis zur Straßenmitte. Bei Kopfgrundstücken erstreckt sie 
sich für die Kopfseite der Straße auf eine halbe Fahrbahn-
breite in Längsrichtung der Straße an der Grundstück 
grenze beginnend. Die in Längsrichtung daran anschlie-
ßende Fläche reduziert sich entsprechend. Ist die Straße 
nur einseitig bebaut oder aus anderen Gründen nur auf ei-
ner Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vorhan-
den, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die gesamte 
Straßenfläche. 
 
(2) Selbständige Gehwege sind entsprechend Abs. 1, die 
übrigen Gehwege in ihrer gesamten Breite zu reinigen.  
 
(3) Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Ver-
unreinigungen sind nach Beendigung der Säuberung un-
verzüglich unter Berücksichtigung der Abfallbeseitigungs-
bestimmungen zu entsorgen. Die Gehwegreinigung um-
fasst auch die Beseitigung von Algen-, Moos- und Flech-
tenbewuchs, Gras, Unkraut und sonstigen Verunreinigun-
gen, unabhängig vom Verursacher. Laub ist unverzüglich 
zu beseitigen, wenn es eine Gefährdung des Verkehrs dar-
stellt. 
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§ 4 

Umfang der übertragenen Winterwartungspflicht 
 
(1) In der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener 
Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach 
Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der 
Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee 
und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- 
und feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseiti-
gen. 
 
Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil 
des Gehweges oder notfalls auf dem Fahrbahnrand so zu 
lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch 
nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz 
oder sonstigen auftauenden  Materialien bestreut, salzhal-
tiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee 
darf auf ihnen nicht gelagert werden. Die Einläufe in Ent-
wässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und 
Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken 
dürfen nicht auf die Straße geschafft werden. 
 
(2) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m vom 
Schnee freizuhalten. Auf Gehwegen ist bei Eis- und 
Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwendung von Salz 
oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten 
ist; ihre Verwendung ist nur erlaubt 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eis-
regen), in denen durch Einsatz von abstumpfen den Mitteln 
keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 
b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Trep-
pen, Rampen, Brückenauf- oder -abgängen, starken Gefäl-
le- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegab-
schnitten. 
 
(3) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für 
Schulbusse müssen die Gehwege so von Schnee frei-
gehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahr-
loses Ein- und Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und 
Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet ist. 
 
(4) Ist die Fahrbahnreinigung übertragen, so sind bei Eis- 
und Schneeglätte 
- gekennzeichnete Fußgängerüberwege 
- Querungshilfen über die Fahrbahn und 
- Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwe-
ge an Straßenkreuzungen oder -einmündungen 
jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, wobei ab-
stumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln einzu-
setzen sind. § 3 Abs.1 der Satzung gilt entsprechend. 

 
§ 5 

Benutzungsgebühren 
 
Die Gemeinde erhebt für die von ihr durchgeführte Reini-
gung der öffentlichen Straße Benutzungsge-bühren nach 
§ 6 Abs. 2 KAG NRW in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 1 StrReinG NRW. Den Kostenanteil, der auf das 
allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung 
sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile ent-
fällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die 
Gemeinde. 

 
 
 
 
 

 
§ 6 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
(Frontmetermaßstab) 

 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Seiten 
eines Grundstücks entlang der gereinigten Straße, durch 
die das Grundstück erschlossen ist (Frontlängen nach Be-
rechnungsmetern), und die nach Straßen-art, Umfang und 
Häufigkeit der Reinigung bestimmte Reinigungsklasse ge-
mäß dem anliegenden Straßenverzeichnis. 
 
(2) Als Frontlängen sind die Seiten zu berücksichtigen, 
die mit der Straßengrenze gleich verlaufen (angrenzende 
Fronten) und die ihr zugewandt sind (zugewandte Fronten). 
Zugewandte Fronten sind die Seiten und Abschnitte der 
Grundstücksbegrenzungslinie, die in gleichem Abstand o-
der in einem Winkel von weniger als 45 ° zur Straßengren-
ze verlaufen. Grenzt eine Seite nur teilweise an die Straße 
oder ist sie ihr nur teilweise zugewandt, so werden die 
Frontlängen zugrunde gelegt, die sich bei gedachter Ver-
längerungen der Straße in gerader Linie ergeben würden. 
Keine zugewandten Seiten sind die hinter angrenzenden 
und zugewandten Fronten liegenden Seiten. 
 
(3) Danach zu berücksichtigende angrenzende und zu-
gewandte Fronten sind zu addieren. 
 
Wird ein Grundstück über eine unselbständige öffentliche 
Stichstraße oder einen unselbständigen öffentlichen Stich-
weg erschlossen, ist nur die an den Hauptzug angrenzende 
bzw. dem Hauptzug zugewandte Seite zugrunde zu legen. 
Selbständige Wegeparzellen oder Garagenhöfe, die nur 
den Zugang oder die Zufahrt zur gereinigten Straße vermit-
teln, werden nicht berücksichtigt. Wird ein Grundstück nur 
durch den Wendehammer einer Straße erschlossen, sind 
der Frontmeterberechnung die Grundstücksseiten zugrun-
de zu legen, die parallel oder in einem Winkel von weniger 
als 45° zu einer gedachten geradlinigen Verlängerung der 
Straße verlaufen. Bei der Feststellung der Grundstückssei-
ten werden Bruchteile eines Meters bis zu 50 cm ein-
schließlich abgerundet und über 50 cm aufgerundet. 
 
(4) Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 
3) beträgt jährlich 1,77 €/lfdm. 
 
(5) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benut-
zungsgebühr erhoben. Die Benutzungsgebühr je Frontme-
ter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich 2,10 €/lfdm. 
 
(6) Die Reinigungsklassen ergeben sich aus dem anlie-
genden Straßenverzeichnis. 
 

§ 7 
Gebührenpflicht 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. Erbbaube-
rechtigte des erschlossenen Grundstücks. Mehrere Gebüh-
renpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue Eigen-
tümer vom Beginn des auf den Wechsel folgenden Monats 
gebührenpflichtig. 
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(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errech-
nung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen fest-
zusetzen oder zu überprüfen. 
 

§ 8 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Mo-
nats, der auf den Beginn der regelmäßigen Reinigung der 
Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit 
dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 
 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der 
Gebühr, so mindert oder erhöht sich die Benutzungsgebühr 
mit Beginn des auf die Änderung folgenden Monats. Bei 
einem Ausbleiben der turnusgemäßen Straßenreinigung 
auf der gesamten Straßen bis zu 4 mal im Jahr und bei ei-
nem Ausbleiben infolge von Witterung und Feiertagen be-
steht kein Anspruch auf Gebührenminderung. Das gleiche 
gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln insbesondere 
wegen parkender Fahrzeuge, Straßeneinbauten und Stra-
ßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der Straße. 
 
Bei einem erheblichen Ausbleiben und erheblichen Män-
geln kann der Anspruch auf Gebührenerstattung nur bis 
zum Ablauf der Widerspruchsfrist  gegen die folgende Jah-
resveranlagung schriftlich beantragt werden. 
 
(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Wenn die Ge-
bühr zusammen mit anderen Abgaben angefordert wird, 
kann ein späterer Fälligkeitszeitpunkt angegeben werden. 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeit 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 
- seiner Reinigungspflicht nach §§  2 - 4 dieser Satzung 

nicht nachkommt, 
- gegen ein Ge- oder Verbot der §§  2 - 4 dieser Sat-

zung verstößt. 
 
(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der je-
weils gültigen Fassung. Zuständige Behörde im Sinne 
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
 
Die 1. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der 
Gemeinde Schlangen (Straßenreinigungs- und Gebüh-
rensatzung) vom 30. November 2006 tritt am 01. Januar 
2012 in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung und 
die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Ge-
meinde Schlangen (Straßenreinigungs- und Gebührensat-
zung) vom 20.12.1985 in der Fassung der 10. Änderung 
vom 08.12.2005 außer Kraft.  
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S.666) in der zz. geltenden Fassung wird darauf hin-
gewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Schlangen, den  15. Dezember 2011 
 
Gemeinde Schlangen 
Bürgermeister 
Ulrich Knorr 

 
Straßenverzeichnis als Anlage zur „Satzung über die 

Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Schlan-
gen (Straßenreinigungs- und Gebühresatzung) vom 30. 

November 2006 
In der Fassung der 1. Änderung 

vom 15. Dezember 2011 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
30. November 2006 nachfolgendes Straßenverzeichnis als 
Anlage zur „Satzung über die Straßenreinigung und die Er-
hebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde 
Schlangen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 30. November 2006 beschlossen: 
 
Verzeichnis der Straßen, bei denen die Reinigung der 
Fahrbahn und der Winterdienst auf der Fahrbahn von 
der Gemeinde Schlangen ausgeführt werden und bei 
denen die Reinigung und der Winterdienst der Gehwe-
ge den Anliegern obliegt: 
 
253 +255  TEIL 1 
 
Schlangen: 
 
Alte-Rothe-Straße  ohne Neubaugebiet (ehem. 

Sportplatz) 
Am Heidland 
Am Rennekamp  von „Badstraße“ bis „Mühlen-

straße“ ohne Stichstraße 
Am Tiwitt 
Am Wasserhorn 
Badstraße  von "Im Hafen" bis "Am Ren-

nekamp" 
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Dedinghauser Weg nur Pflasterung 
Detmolder Straße 
Germaniastraße 
Gewerbepark 
Grabbestraße 
Im Dorfe 
Im Winkel mit Verbindung zur Parkstraße 
Kirchplatz 
Kohlstädter Straße 
Langetalstraße von "Ortsmitte" bis "Dedinghau-

ser Weg" 
Lindenstraße von „Wiesenstraße“ bis „Park-
straße“ 
Obere Straße „Kohlstädter Straße“ bis „Hohl-

weg“ 
Ortsmitte 
Paderborner Straße 
Parkstraße 
Rosenstraße Pflasterung mit Zuwegung  

Schule und Parkplatz 
Schützenstraße 
Weststraße 
 
Kohlstädt: 
 
Am Kuhlhof 
Hornsche Straße bis Kreisverkehr 
In der Rote von „Bergstraße“ bis „Tannen-

weg“ einschl. Parkplatz Sport-
platz 

Lippspringer Straße 
 
Oesterholz: 
 
Finkenweg 
Haustenbecker Straße von „Fürstenallee“ bis „Zur Kam- 
 mersenne“ 
Meisenweg 
Zur Kammersenne von“ Haustenbecker Straße“ bis  
  „Ostlandstraße“ 
 
Verzeichnis der Straßen, Wege und Plätze, bei denen 
die Reinigungspflicht der Fahrbahn und der Gehwege 
den Anliegern verbleibt. Die Durchführung des Winter-
dienstes auf den Gehwegen ebenfalls Anliegern ver-
bleibt. Die Durchführung des Winterdienstes auf der 
Fahrbahn der Gemeinde obliegt: 
 
253 TEIL 2 
 
Schlangen: 
 
Alte Rothe Straße Neubaugebiet (ehem. Sport-

platz) 
Adolfstraße 
Am Brakenkamp 
Am Kaninchenbusch 
Am Rennekamp Stichstraße 
Am Sägewerk 
Am Sportplatz 
Am Stellberge 
Am Strothweg 
An den Knickwiesen 
An den Rottwiesen 
An den Sandteilen 
An der Herrenwiese 
 
 

 
Badstraße von „Am Rennekamp“ bis zum 

Freibad 
Berliner Straße 
Birkenweg 
Brinkberg 
Bruchstraße 
Buchweizenweg 
Danziger Weg 
Dedinghauser Weg außer Pflasterung 
Emkental 
Erikastraße 
Fasanenweg 
Finkenkrug 
Fleege-Althoff-Straße 
Fliederweg 
Föhrenweg 
Gartenstraße 
Ginsterweg 
Heckenweg 
Heidweg 
Hermann-Krücke-Straße 
Hohlweg 
Im Hafen 
Im Mühlenknick 
Im Prachenfelde 
Im Saggen 
In der Twiete 
Industriestraße 
Jahnstraße 
Kirchweg 
Knickweg 
Königsberger Weg 
Kriegerweg 
Krumme Straße 
Langetalstraße von „Dedinghauser Weg“ bis 

„Obere Straße“ 
Lindenstraße von „Wiesenstraße“  bis „Ge-

werbepark“ 
Lönsweg 
Ludwigstraße 
Lünings Kamp 
Margueritenweg 
Memelweg 
Mühlenstraße 
Pfarrkamp 
Querweg 
Raiffeisenstraße 
Rosenstraße von“ Querweg“ bis „Mühlenstra-

ße“ 
Schafkampweg 
Schlesierweg 
Schlömerkamp 
Sprottauer Straße 
Starenweg 
Stettiner Weg 
Trift 
Tütgenweg 
Viitasaari Weg 
Wiesenstraße 
Zum Haverkamp 
Zum Kurwald 
Zum Roggenfeld 
 
 
 
 
 
 



836 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

  

 
Kohlstädt: 
 
Ater Kirchweg 
Am Desenberg 
Am Fichtenhain 
Am Forellenbach 
Am Hasenbusch 
Am Rosenberg 
Am Schlehdorn 
Am Sonnenknapp 
Amselweg 
Arminiusstraße 
Bachstraße 
Bergstraße 
Brelohweg 
Burgstraße 
Feldberg 
Hasselweg 
Im Mühlengrund 
m Rosental 
In der Grund 
In der Rote von „Tannenweg“ bis „Am Fich-

tenhain“ 
Lerchensteg 
Maiweg 
Quellenstraße 
Tannenweg 
Waldstraße 
 
 
Oesterholz: 
 
Alleestraße 
Am Grasweg 
Am Paradies 
Am Plögerhof 
Aschenweg 
Auf der Heide 
Brunnenstraße 
Bungalowpark 
Cheruskerweg 
Christoph-Probst-Weg 
Dorfplatz 
Drosselgasse 
Düsterlau 
Eckelau 
Fürstenallee 
Gudenslau 
Haustenbecker Straße von „Zur Kammersenne“ bis 

Ortsausgang 
Heidestraße 
Herrmannstraße 
Heuwinkels Grund 
Im kleinen Bruch 
Kampstraße 
Kellnerstraße 
Königslau 
Langelau 
Lindelau 
Ostlandstraße 
Rehsprung 
Römerweg 
Rotheberg 
Sandstraße 
Schäfertrift 
Sennetrift 
Wittekindstraße 
 

 
Zur Kammersenne von "Ostlandstraße" bis "A-

schenweg" 
 
Schlangen, den 15. Dezember  2011 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr. Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
544 2. Änderungssatzung zur Abwasserabgabensat-

zung der Gemeinde Schlangen vom 11.12.2008 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 9. Oktober 
2007 (GV. NRW. 2007 S. 380), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 
10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Artikel X des 
Gesetzes vom 9. Oktober. 2007 (GV. NRW. 2007, S.380)  
und des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2007 (GV. NRW. 2007, S. 708ff.) hat der Rat der Gemein-
de Schlangen in seiner Sitzung am 15. Dezember 2011 
die folgende 2. Änderungssatzung zur Satzung über 
die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Ab-
wassergebühren (Abwasserabgabensatzung) be-
schlossen. 
 

Artikel 1 
Änderung zum 2. Abschnitt: 

Gebührenrechtliche Regelungen 
 

§ 4 Schmutzwassergebühren 
Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(7) Die Gebühr für das Schmutzwasser setzt sich aus einer 
Grundgebühr und einer Benutzungsgebühr zusammen.  
 
1. Die Grundgebühr beträgt je Grundstücksanschluss mo-
natlich  2,40 Euro. 
2. Die Benutzungsgebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 
jährlich  2,15 Euro. 
 

Artikel 2 
Änderung zum 2. Abschnitt: 

Gebührenrechtliche Regelungen 
 

§ 5 Niederschlagswassergebühr 
Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(5) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter 
und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 0,39 €. 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft. 
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Artikel 4 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
von Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebühren 
(Abwasserabgabensatzung) der Gemeinde Schlangen vom 
15.12.2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S.666) in der zz. geltenden Fassung wird darauf hin-
gewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
 
Schlangen, den 19.12.2011 
Gemeinde Schlangen 
-Der Bürgermeister- 

Kr. Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
545 3. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen 

zur AVBWasserV 
 
Die Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke 
Schlangen GmbH hat in ihrer Sitzung vom 22.11.2011 
einstimmig folgende Preise für die Versorgung mit 
Wasser ab dem 01.01.2012 beschlossen: 
 

3. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen zur 
AVBWasserV 

 
Allgemeine Tarifordnung für die Versorgung mit Was-

ser aus dem 
Versorgungsnetz der Gemeindewerke Schlangen 

GmbH (GWS); Tarif-Teil 
 

Gültig ab 01.01.2012 
 
Tarif-Anlage zu den Allgemeinen Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Wasser der Gemeindewerke Schlangen GmbH 
(GWS) 
 
Aufgrund der Verordnung über die Allgemeinen Bedingun-
gen für die Versorgung mit Wasser –AVBWasserV- vom 
20.06.1980 (BGBl. I. S. 750) stellt die GWS Wasser zu fol-
genden Tarifen zur Verfügung: 
 
 
 
 
 

 
A. Bezugspreise für Haushalt und Gewerbe 
 
Der Bezugspreis für Wasser setzt sich aus einem Grund-
preis und einem Verbrauchspreis zusammen. 
 
1. Verbrauchspreis: 
 
Der Verbrauchspreis wird nach der Menge des bezogenen 
Wassers berechnet. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter 
(m³) Wasser, der über Wasserzähler festgestellt wird. 
 

Netto 
0,80 EUR/m³ 

 
zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. 
 
2. Grundpreis: 
 
Der Grundpreis ist ohne Rücksicht auf die abgenommene 
Wassermenge zu zahlen. Er dient der Vorhalteleistung der 
Wasserversorgungsanlagen. Der Grundpreis wird erstmalig 
in dem Monat fällig in dem der Wasseranschluss herge-
stellt wird. Der Grundpreis ist ab dem Monat nicht mehr fäl-
lig, in dem der Wasseranschluss endgültig stillgelegt und 
zurückgebaut wird. Bei einer vorübergehenden Stilllegung 
ohne Rückbau des Wasserhausanschlusses ist der Grund-
preis weiterhin zu zahlen. 
 
Die Höhe des Grundpreises richtet sich nach der unter Be-
rücksichtigung der Anschlussweite erforderlichen Zähler-
größe. Liegt der Termin der Herstellung vor dem 15. eines 
Monats, wird der Grundpreis in voller Höhe fällig, liegt der 
Termin des Rückbaus vor dem 15. eines Monats, wird der 
Monat nicht mehr mit abgerechnet. 
 
Wird ein Grundstück über mehrere Zähler versorgt, so ist 
für jeden weiteren Zähler ein Grundpreis nach den unten-
stehend aufgeführten Sätzen zu zahlen. 
 
Grundpreistabelle: 
 

Nenndurchfluss 
der Wasserzähler 
bis zu einer Größe von 

 
Netto 
 

Qn 2,5 5,44 EUR/Mon 
Qn 6,0 19,06 EUR/Mon 
Qn 10 54,45 EUR/Mon 
Qn 15 81,66 EUR/Mon 

 
zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer 
 
 
Schlangen, den 19.12.2011 
Gemeindewerke Schlangen GmbH 
Der Geschäftsführer 
T. Aust 

Kr. Bl. Lippe 27.12.2011 
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546 Neufassung der Friedhofssatzung für die 

Friedhöfe der Gemeinde Schlangen vom 
15.12.2011 

 
V o r s p r u c h: 

 
Die Friedhöfe sind die Stätten, auf denen die Gemeinde 
ihre Verstorbenen zur letzten Ruhe bettet. Sie sind mit ih-
ren Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit 
des Menschen. Sie sind aber auch der Ort, an dem die Kir-
chen die Botschaft verkünden, dass Christus dem Tode die 
Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das 
ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und aus 
dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf den 
Friedhöfen Richtung und Weisung. 
 
Die Friedhöfe in der früheren Gemeinde Schlangen, und 
zwar die Friedhöfe 
a) an der Paderborner Straße, Flur 15, Flurstück 1013, in 
Größe von 0,6050 ha, 
b) an der Schützenstraße, Flur 15, Flurstück 231, in Größe 
von 0,9283 ha,  
sind Eigentum der Ev.-ref. Kirchengemeinde Schlangen 
und im Grundbuch von Schlangen, Blatt 305, eingetragen; 
c) an der Schützenstraße, Flur 15, Flurstück 616, in Größe 
von 0,9941 ha, mit der darauf befindlichen Friedhofskapel-
le,  
d) an der Schützenstraße, Flur 15, Flurstück 1301, in Grö-
ße von 0,9986 ha, Flurstück 2606, in Größe von 0,199 ha, 
 
sind Eigentum der Gemeinde Schlangen und im Grund-
buch von Schlangen Blatt 568 und 580 eingetragen. 
 
Die Friedhöfe in den früheren Gemeinden Kohlstädt und 
Oesterholz-Haustenbeck, und zwar die Friedhöfe 
e) In der Rote, Flur 8, Flurstück 63, in Größe von 1,1807 
ha,  
f) an der Friedhofstraße, Flur 3, Flurstück 421 und 423, in 
Größe von 0,4448 ha,   
g) an der Friedhofstraße, Flur 3, Flurstück 750, in Größe 
von 0,6407 ha, 
sind  Eigentum der Gemeinde Schlangen und im Grund-
buch von Schlangen, Blatt 265, 568 und 2610 eingetragen. 
Durch Vertrag vom 20./30. November 1967 haben die frü-
here Gemeinde Schlangen und die Ev.-ref. Kirchenge-
meinde Schlangen beschlossen, die Verwaltung der Fried-
höfe in der früheren Gemeinde Schlangen im Rahmen ei-
ner Friedhofsgemeinschaft zu führen. Die durch das Ge-
setz zur Neugliederung des Kreises Detmold vom 2. De-
zember 1969 gebildete neue Gemeinde Schlangen tritt als 
Rechtsnachfolgerin in den Vertrag der früheren Gemeinde 
ein und setzt die Friedhofsgemeinschaft fort. 
 
Die Aufsicht und Verwaltung der Friedhöfe in der früheren 
Gemeinde Schlangen obliegt damit unter Bezug auf § 3 
des Vertrages vom 20./30. November 1967 genauso der 
neuen Gemeinde Schlangen wie die Aufsicht und Verwal-
tung der gemeindeeigenen Friedhöfe in den früheren Ge-
meinden Kohlstädt und Oesterholz-Haustenbeck, den jetzi-
gen Ortschaften Kohlstädt und Oesterholz-Haustenbeck. 
Der Kirchenvorstand der Ev.-ref. Kirchengemeinde Schlan-
gen hat bezüglich der Friedhöfe in der früheren Gemeinde 
Schlangen seine Zustimmung gegeben. 
 
 
 
 
 

 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 
Abs. 2, i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Ge-
meindeordnung NRW, in der zur Zeit gültigen Fassung hat 
der Rat der Gemeinde Schlangen am 15.12.2011 folgende 
Friedhofsatzung beschlossen: 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Ge-
meinde Schlangen gelegenen und von ihr verwalteten 
Friedhöfe und Friedhofskapellen: 
 
1. Ehrenhain an der Paderborner Straße in der Ortschaft 

Schlangen, 
 
2. Alter Friedhof an der Schützenstraße in der Ortschaft 

Schlangen, 
 
3. Neuer Friedhof an der Schützenstraße in der Ortschaft 

Schlangen, 
 
4. Friedhof in der Ortschaft Kohlstädt, 
 
5.   Friedhof in der Ortschaft Oesterholz-Haustenbeck. 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige Anstalten der Ge-
meinde Schlangen. 
 
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Toten (Lei-
chen, Tot- und Fehlgeburten), die bzw. deren Eltern bei ih-
rem Ableben ihren Wohnsitz in der Gemeinde Schlangen 
hatten sowie diejenigen, die einen Anspruch auf Bestattung 
in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus 
dienen die Friedhöfe auch der Bestattung der aus Schwan-
gerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchte, wenn ein 
Elternteil es wünscht, falls die Eltern Einwohner der Ge-
meinde Schlangen sind. Für die Bestattung anderer Ver-
storbener bedarf es einer Ausnahmegenehmigung der 
Friedhofsverwaltung.  
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können für weitere Bestat-
tungen gesperrt (Schließung) oder einer anderen Verwen-
dung zugeführt werden (Entwidmung). 
 
Für die Friedhofsteile in der Ortschaft Schlangen, die noch 
der Ev.-ref. Kirchengemeinde gehören, bedarf es der Zu-
stimmung des Kirchenvorstandes der Ev.-ref. Kirchenge-
meinde. 
 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Be-
stattungen ausgeschlossen. Soweit durch Schließung das 
Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsbe-
rechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines 
weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Wahl-
grabstätte/Urnenwahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Au-
ßerdem kann er die Umbettung bereits bestatteter Leichen 
verlangen. 
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(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Fried-
hofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die Bestatteten 
werden, falls die Ruhezeit (bei Reihengrabstätten/ Urnen-
reihengrabstätten) bzw. die Nutzungszeit (bei Wahlgrab-
stätten/Urnenwahlgrabstätten) noch nicht abgelaufen ist, 
auf Kosten der Gemeinde Schlangen in andere Grabstätten 
umgebettet. 
 
(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt 
gegeben. Der Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstät-
te/Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen 
Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne beson-
deren Aufwand zu ermitteln ist. 
 
(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffent-
lich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie bei Reihen-
grabstätten/Urnenreihengrabstätten einem Angehörigen 
des Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten/ Urnenwahlgrab-
stätten dem Nutzungsberechtigten mitzuteilen. 
 
(6) Ersatzgrabstätten werden von der Gemeinde Schlan-
gen auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten 
auf den entwidmeten oder außer Dienst gestellten Friedhö-
fen/Friedhofsteilen hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten 
werden Gegenstand des Nutzungsrechtes. 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe sind für den Besuch geöffnet: 
 
a) in den Monaten April bis September von 06.00 Uhr bis 
Eintritt der Dunkelheit, 
 
b) in den Monaten Oktober bis März von 08.00 bis Eintritt 
der Dunkelheit. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder 
einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass vorüber-
gehend untersagen. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen ruhig und der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen 
des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 
 
(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: 
 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschu-
he/Rollerblades/Skateboards/Inliner aller Art, ausgenom-
men Kinderwagen und  Rollstühle sowie Fahrzeuge der 
Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelasse-
nen Gewerbetreibenden, zu befahren, 
 
b) Waren aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubieten 
oder diesbezüglich zu werben, 
 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestat-
tung Arbeiten auszuführen, 
 
d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu 
fotografieren, 

 
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksa-
chen, die im Rahmen einer Bestattungsfeier notwendig und 
üblich sind, 
 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten 
Stellen abzulagern, 
 
g) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und 
Grabstätten zu verunreinigen oder zu beschädigen,  sowie 
Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt  zu betreten, 
 
h) zu lärmen, zu spielen und zu lagern, 
 
(3) Hunde sind anzuleinen und so zu führen, dass Besu-
cher nicht belästigt werden, Grabstätten und Anlagen we-
der beschmutzt, noch beschädigt werden. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, 
soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung 
auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestat-
tung zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spätestens 
4 Tage vorher anzumelden. 
 

§ 6 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 
(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
bedürfen Steinmetze, Bildhauer, und Bestatter für  ihre ge-
werbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der vorherigen Zu-
lassung durch die Friedhofsverwaltung. Andere Gewerbe-
treibende müssen ihre Tätigkeit auf dem Friedhof der 
Friedhofsverwaltung anzeigen. 
 
(2) Auf Antrag hin werden nur die in Abs. 1 Satz 1 genann-
ten Gewerbetreibenden zugelassen, die  
 
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht  
zuverlässig sind. 
 
b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei An-
tragstellern des handwerksähnlichen Gewerbes)  
ihre Eintragung in das Verzeichnis gem. § 19 Handwerks-
ordnung nachweisen oder die selbst oder deren fachliche 
Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder die über 
eine vergleichbare Qualifikation verfügen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon ab-
hängig zu machen, dass der Antragsteller einen für die 
Ausführung seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversi-
cherungsschutz nachweist. 
 
(4) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechti-
gungskarte. Die zugelassenen Gewerbetreibenden haben 
für ihre Bediensteten einen Bedienstetenausweis auszu-
stellen. Die Zulassung und der Bedienstetenausweis ist 
dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zu-
lassung kann befristet werden. 
 
(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben 
die Friedhofsatzung und die dazu ergangenen Regelungen 
zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schä-
den, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 
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(6) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur an 
Werktagen innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt  wer-
den. Die Arbeiten sind eine halbe Stunde vor Ablauf der 
Öffnungszeit des Friedhofes, spätestens um 19.00 Uhr, zu 
beenden. Die Friedhofsverwaltung kann Verlängerungen 
der Arbeitszeiten zulassen.   
 
(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Ma-
terialien dürfen auf den Friedhöfen nur an den von der 
Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. 
Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lager-
plätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu ver-
setzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den 
Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.  
 
(8) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der Ge-
werbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die 
Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei de-
nen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise 
nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch schrift-
lichen Bescheid entziehen. Bei schweren Verstößen ist ei-
ne Mahnung entbehrlich. 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des 
Sterbefalles bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Der 
Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen.  
 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahl-
grabstätte/-Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Be-
scheinigung über die Einäscherung vorzulegen. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestat-
tung fest. Die Bestattungen erfolgen regelmäßig an Werk-
tagen. Ausnahmen sind nur in begründeten Fällen zulässig. 
 
(5) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen inner-
halb von 8 Tagen nach Eintritt des Todes erfolgen. Aschen 
müssen spätestens 4 Wochen nach der Einäscherung be-
stattet werden, anderenfalls werden sie auf Kosten des Be-
stattungspflichtigen in einer Urnenreihengrabstätte bestat-
tet. 
 

§ 8 
Sonderbestimmungen für die Friedhöfe 

in der Ortschaft Schlangen 
 
(1) Für die Friedhofsteile der Friedhöfe in der Ortschaft 
Schlangen, die sich noch im Eigentum der Ev.-ref. Kir-
chengemeinde befinden, steht dem Kirchenvorstand ein 
Einspruchsrecht zu, falls Sorge besteht, dass bei Beerdi-
gungen und bei der Gestaltung der Gräber und Denkmale 
die Würde des Ortes, die Andacht der Friedhofsbesucher 
oder die Empfindungen Andersgläubiger durch Wort oder 
Tat verletzt werden könnten. In einem solchen Fall kann 
das Halten von Ansprachen von der Erteilung einer beson-
deren Erlaubnis abhängig gemacht werden. 
 
 
 
 

 
(2) Kränze können mit kurzen Widmungsworten, soweit 
diese die Empfindungen Andersgläubiger nicht verletzen, 
nach Abschluss der Bestattungsfeier niedergelegt werden. 
 
(3) Kranzschleifen dürfen keine Inschriften tragen, durch 
die die Empfindungen Andersgläubiger verletzt werden 
können, anderenfalls können die Schleifen entfernt werden. 
 

§ 9 
Särge und Urnen 

 
(1) Unbeschadet der Regelungen des § 18 sind Bestattun-
gen grundsätzlich  in Särgen oder Urnen vorzunehmen. 
Ausnahmsweise kann der Friedhofsträger auf Antrag die 
Bestattung ohne Sarg oder Urne gestatten, wenn nach den 
Grundsätzen oder Regelungen der Glaubensgemeinschaft, 
der die oder der Verstorbene angehört hat, eine Bestattung 
ohne Sarg oder Urne vorgesehen ist. Bei einer Bestattung 
ohne Sarg oder Urne ist der Leichnam bzw. die Asche bis 
zur Bestattung bzw. Beisetzung in einem Sarg oder einer 
Urne zu belassen. 
 
(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen 
sein, dass die chemische, physikalische oder biologische 
Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht 
nachteilig verändert wird und bei Särgen die Verwesung 
der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. Die 
Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass 
jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. 
Särge, Sargausstattungen und  -beigaben, Sargab-
dichtungen und Überurnen sollen zur Vermeidung von 
Umweltbelastungen aus leichtverrottbaren Werkstoffen 
hergestellt sein. Sie dürfen keine PVC-, PCP-, formalde-
hydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen 
umweltgefährdenden Lacke oder Zusätze enthalten. Die 
Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtexti-
lien bestehen. 
 
(3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,80 m hoch 
und im Mittelmaß 0,75 m breit sein. Sind in Ausnahmefäl-
len größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung 
einzuholen. 
 

§ 10 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung aus-
gehoben und wieder verfüllt. 
 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erd-
oberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges 
mindestens 0,90 m und Urnen mindestens 0,50 m. 
 
(3) die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander 
durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör und vorhan-
dene Grabmale vorher entfernen zu lassen. Sofern beim 
Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grab-
zubehör durch die Friedhofsverwaltung entfernt werden 
müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den 
Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstat-
ten. 
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§ 11 

Ruhezeiten 
 
(1) Die Ruhezeit für Leichen und Aschen bis zur Wiederbe-
legung beträgt auf allen Friedhöfen 25 Jahre. 
 
(2) Für Verstorbene bis zum vollendeten fünften Lebens-
jahr beträgt die Ruhezeit auf allen Friedhöfen 20 Jahre. 
 

§ 12 
Umbettungen 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört 
werden. 
 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbe-
schadet der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorhe-
rigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustim-
mung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes er-
teilt werden. Umbettungen aus einer Reihengrabstät-
te/Urnenreihengrabstätte  in eine andere Reihengrabstät-
te/Urnenreihengrabstätte sind innerhalb der Gemeinde 
nicht zulässig. § 3 Abs. 2 und 3 bleiben unberührt. 
 
(3) Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von 
Amts wegen) erfolgen auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei 
Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/Urnenreihen-
grabstätte der verfügungsberechtigte Angehörige des Ver-
storbenen. Bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte antragsberechtigt. In den 
Fällen des § 32 Abs. 2 Satz 3 und bei der Entziehung der 
Nutzungsrechte gem. § 32 Abs. 1 Satz 3 können Leichen 
oder Aschen deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von 
Amts wegen in Grabstätten aller Art umgebettet werden. 
 
(4) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung 
durchgeführt, die auch den Zeitpunkt bestimmt. 
 
(5) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tra-
gen. Das gilt auch für den Ersatz von Schäden, die an be-
nachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbet-
tung entstehen, soweit sie notwendig aufgetreten sind oder 
die Friedhofsverwaltung oder deren Beauftragte diesbezüg-
lich nur leichte Fahrlässigkeit trifft.  
 
(6) Der Ablauf der Ruhe- und Nutzungszeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder verändert. 
 
IV. Grabstätten 
 

§ 13 
Arten der Grabstätte 

 
(1) Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum der Friedhofs-
eigentümer. An ihnen können nur Rechte nach dieser Sat-
zung erworben werden. 
 
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in  
 
- Reihengrabstätten 
- Namenlose Reihengrabstätten 
- Rasenreihengrabstätten 
- Urnenreihengrabstätten 
- Namenlose Urnenreihengrabstätten 
- Urnenrasenreihengrabstätten 
- Wahlgrabstätten 
- Urnenwahlgrabstätten 
 

 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiederer-
werb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach be-
stimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Um-
gebung. 
 

§ 14 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattun-
gen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die 
Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. 
Über die Zuteilung wird eine Grabnummer erteilt. Eine Ver-
längerung oder ein  Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an 
der Reihengrabstätte ist nicht möglich. 
 
(2) Reihengräber werden eingerichtet  
 
a) für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr an 
 
b) für  Bestattungen in Urnen 
 
(3) Reihengräber müssen spätestens 6 Monate nach der 
Beisetzung gärtnerisch angelegt und bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Ruhefrist ordnungsgemäß gepflegt werden. 
Geschieht dies trotz Aufforderung nicht, so können sie von 
der Friedhofsverwaltung eingeebnet werden. 
 
(4) Über die Belegung von Reihengräbern nach Ablauf der 
Ruhefrist entscheidet die Friedhofsverwaltung. Die beab-
sichtigte Aufhebung wird drei Monate vorher veröffentlicht 
und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekannt gemacht.   
 

§ 15 
Namenlose Reihengrabstätten 

 
(1) Auf dem Friedhof in Oesterholz-Haustenbeck werden  
geschlossene Grabfelder für namenlose Sarg- und Urnen-
bestattungen als Rasenfläche angelegt und unterhalten. 
 
(2) Die Grabstätten für Sarg- und Urnenbestattungen wer-
den in dem jeweiligen Grabfeld der Reihe nach vergeben. 
Es finden keine Unterscheidungen nach dem Alter der Ver-
storbenen statt. Die Vorschriften des § 14 mit Ausnahme 
der Absätze 3 + 4 finden sinngemäß Anwendung. Die na-
menlosen Grabstätten werden 4 Wochen nach der Bestat-
tung zum Einsäen vorbereitet. 
 

§ 16 
Rasenreihengrabstätten 

 
Im Rasengrabfeld werden Sarg- und Urnenbestattungen in 
dem jeweiligen Grabfeld der Reihe nach vergeben. Es fin-
det keine Unterscheidungen nach dem Alter der Verstorbe-
nen statt. Die Vorschriften des § 14 mit Ausnahme der Ab-
sätze 3 + 4 finden sinngemäß Anwendung. 
Die Rasenfeldgrabstätten werden 4 Wochen nach der Be-
stattung zum Einsäen vorbereitet. 
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§ 17 

Wahlgrabstätten 
 
(1) Wahlgräber sind Grabstätten, die an besonderen Stel-
len des Friedhofes eingerichtet werden und an denen für 
eine bestimmte Zeit ein Nutzungsrecht verliehen wird (Nut-
zungszeit). Nutzungsrechte und Wahlgräber werden nur 
anlässlich eines Todesfalls und nur für die gesamte Grab-
stätte verliehen. Die Friedhofsverwaltung kann die Ertei-
lung des Nutzungsrechts ablehnen, insbesondere wenn die 
Schließung nach § 3 beabsichtigt ist. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann in der Regel einmal wiederer-
worben werden. Ein Wiedererwerb ist nur auf Antrag und 
nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Ein mehrmali-
ger Wiedererwerb ist möglich, wenn in den letzten 30 Jah-
ren vor Ablauf der Nutzungszeit eine weitere Bestattung 
erfolgt ist. Die Friedhofsverwaltung kann den Wiedererwerb 
ablehnen, insbesondere, wenn eine Schließung nach § 3 
beabsichtigt ist. 
 
(3) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige 
Grabstätten vergeben. Kinderwahlgrabstätten werden nur 
einstellig und nur für Verstorbene bis zum vollendeten 5. 
Lebensjahr einschließlich Tot- und Fehlgeburten vergeben. 
Nach Ablauf der Ruhezeit einer Leiche kann eine weitere 
Bestattung erfolgen, wenn die restliche Nutzungszeit die 
Ruhezeit erreicht oder ein Nutzungsrecht mindestens für 
die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben wor-
den ist. 
 
(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit der Zahlung der fälligen 
Gebühren und der Aushändigung der Verleihungsurkunde. 
 
(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige 
Nutzungsberechtigte 6 Monate vorher schriftlich, falls er 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu er-
mitteln ist, durch eine öffentliche Bekanntmachung hinge-
wiesen. 
 
(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur 
stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht über-
schreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis 
zum Ablauf der Ruhezeit erworben worden ist. 
 
(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der 
Erwerber für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 
genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungs-
recht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch schrift-
lichen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ableben kei-
ne derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in 
nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des ver-
storbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung 
über:  
 
a) auf den überlebenden Ehegatten, 
 
b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die ein-
getragene Lebenspartnerschaft 
 
c) auf die Kinder, 
 
d) auf die Stiefkinder, 
 
a) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer 

Väter oder Mütter, 
 
f) auf die Eltern, 

 
g) auf die vollbürtigen Geschwister, 
 
h) auf die Stiefgeschwister, 
 
i) auf die nicht unter a) - h) fallenden Erben. 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen c) - d) und f) - i) wird die 
älteste Person nutzungsberechtigt. Sofern keine der vorge-
nannten Personen innerhalb eines Jahres nach dem Able-
ben des bisherigen Nutzungsberechtigten die Zustimmung 
nach Satz 2 erklärt, erlischt das Nutzungsrecht. 
 
(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungs-
recht nur auf eine Person aus dem Kreis der in Abs. 7 Satz 
2 genannten Personen übertragen; er bedarf hierzu der 
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unver-
züglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 
 
(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der 
Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Regelungen 
das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei 
Eintritt des Bestattungsfalles über andere Bestattungen 
und über die  Art der Gestaltung und der Pflege der Grab-
stätte zu entscheiden. 
 
(11) Das Nutzungsrecht an unbelegten Wahlgrabstätten 
kann jederzeit, an teilbelegten Wahlgrabstätten erst nach 
Ablauf aller Ruhezeiten zurückgegeben werden. Eine 
Rückgabe ist nur für die gesamte Wahlgrabstätte zulässig. 
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, wenn 
die geordnete Bewirtschaftung des Friedhofes eine Teil-
rückgabe zulässt. 
 
(12) Wahlgräber dürfen nicht ausgemauert werden. 
 

§ 18 
Aschebeisetzungen 

 
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 
 

a) Urnenreihengrabstätten 
b) Urnenwahlgrabstätten 
c) Anonymen Urnenreihengrabstätten 
d) Urnenrasengrabstätte 
e) Grabstätten für Erdbestattungen mit Ausnahme 

der Reihengrabstätten 
 
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschegrabstätten, die der 
Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ru-
hezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. Ei-
ne Grabnummer wird vergeben und mitgeteilt. Eine Verlän-
gerung oder ein  Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist 
nicht möglich.  
 

§ 19 
Gräber alter Rechte 

 
(1) Bisherige sogenannte Erbgräber gelten bereits seit In-
krafttreten der Friedhofssatzung der Gemeinde Schlangen 
vom 16. März 1971 als Wahlgräber. Ihre Nutzungszeit wur-
de auf die nach § 11 gültige Ruhezeit begrenzt.  Entspre-
chend den Bestimmungen dieser Satzung kann die Nut-
zungszeit verlängert werden. 
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(2) Für Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung 
bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, gelten 
hinsichtlich ihrer Gestaltung die bisherigen Vorschriften. 
 
V. Gestaltung der Grabstätten 
 

§ 20 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Um-
gebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und der 
Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in 
seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage ge-
wahrt werden. 
 
VI. Grabmale und bauliche Anlagen 
 

§ 21 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

 
(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen unterliegen un-
beschadet der Bestimmungen des § 20 in ihrer Gestaltung, 
Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung keinen zu-
sätzlichen Anforderungen. Die Mindeststärke der Grabmale 
beträgt ab 0,40 m – 1,00 m Höhe 0,14 m; ab 1,00 – 1,50 m 
Höhe 0,16 m und ab 1,50 m Höhe 0,18 m. 
 
(2) Grabmale aus Holz müssen eine Mindeststärke von 
0,04 m aufweisen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende Anforde-
rungen verlangen, wenn dies aus Gründen der Standsi-
cherheit erforderlich ist. 
 

§ 22 
Zustimmungserfordernis 

 
(1) Die Errichtung von Grabmalen und jede Veränderung 
von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. Auch provisorische Grab-
male sind zustimmungspflichtig, sofern sie größer als 0,15 
m x 0,30 m sind. 
 
(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 
 
a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im 
Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbei-
tung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole sowie der Fundamentierung. 
 
b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnung 
der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 
1:1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des 
Inhalts, der Form und der Anordnung. 
 
(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen 
baulichen Anlagen bedürfen der vorherigen Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung, Die Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend. 
 
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die 
sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach 
der Zustimmung errichtet worden ist. 
 
 
 
 
 

 
(5) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grab-
male sind nur als naturlasierte Holztafeln oder Holzkreuze 
zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Bei-
setzung verwendet werden. 
 

§ 23 
Anlieferung 

 
(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen bau-
lichen Anlagen ist der Friehofsverwaltung der genehmigte 
Aufstellungsantrag auf Anfrage vorzulegen. 
 
(2) Die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen sind 
so zu liefern, dass sie von der Friedhofsverwaltung geprüft 
werden können; Einzelheiten hierzu kann die Friedhofs-
verwaltung bestimmen. 
 
§ 24 
Fundamentierung und Befestigung 
 
(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsbe-
rechtigten sind die Grabmale nach den allgemeinen Regeln 
des Handwerks (Richtlinien für die Erstellung und Prüfung 
von Grabmalanlagen des Bundesinnungsverbandes des 
deutschen Steinmetz-, Stein-, und Holzbildhauerhand-
werks, oder technische Anleitung zur Standsicherheit von 
Grabmalanlagen der Deutschen Naturstein Akademie e.V. 
in der jeweils gültigen Fassung) so zu fundamentieren und 
zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder 
sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen 
entsprechend. 
 
(2) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung, ins-
besondere die Größe und Stärke der Fundamente, be-
stimmt die Friedhofsverwaltung mit der Zustimmung nach   
§ 22. Die Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die vor-
geschriebene Fundamentierung durchgeführt worden ist. 
 
(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale 
gewährleisten. Die Mindeststärke bestimmt sich nach dem 
§ 21. 
 

§ 25 
Unterhaltung 

 
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind 
dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu 
halten. Verantwortlich ist insoweit bei Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten der Inhaber der Grabnummern-
karte, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jewei-
lige Nutzungsberechtigte. 
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(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen 
baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für 
die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Fried-
hofsverwaltung auf Kosten der verantwortlichen Siche-
rungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen, Absper-
rungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz 
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht in-
nerhalb der festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder 
Teile davon auf Kosten der Verantwortlichen zu entfernen. 
Die Gemeinde ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Mo-
nate auf Kosten des Verantwortlichen aufzubewahren. Ist 
der  Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öf-
fentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt 
wird. 
 
(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden verantwort-
lich, der durch das Umstürzen von Grabmalen oder sonsti-
gen Anlagen verursacht wird; die Haftung der Gemeinde 
bleibt unberührt; die Verantwortlichen haften der Gemeinde 
im Innenverhältnis; soweit die Gemeinde nicht grobe Fahr-
lässigkeit oder Vorsatz trifft. 
 
(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und 
bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart 
eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem 
Verzeichnis geführt. Die Friedhofsverwaltung kann die Zu-
stimmung zur Änderung derartiger Grabmale und baulicher 
Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständige Denkmal-
schutz- und -pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen zu beteiligen. 
 

§ 26 
Entfernung 

 
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen 
Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei Grabmalen im 
Sinne des § 25 Abs. 4 kann die Friedhofsverwaltung die 
Zustimmung versagen. 
 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit der Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten oder nach Ablauf der Nut-
zungszeit bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten oder 
nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten 
sind die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu ent-
fernen. Geschieht dies nicht binnen 3 Monaten, so ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte  abräumen 
zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, 
das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwah-
ren. Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen gegeben 
entschädigungslos in das Eigentum der Gemeinde über, 
wenn dies bei Erwerb des Nutzungsrechts oder bei Ge-
nehmigung für die Errichtung des Grabmals oder sonstiger 
baulicher Anlagen schriftlich vereinbart wurde. Sofern 
Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt 
werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten 
zu tragen. 
 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre 
Zustimmung aufgestellte Grabmale einen Monat 
nach Benachrichtigung des Inhabers der Grab-
nummer oder des Nutzungsberechtigten auf des-
sen Kosten entfernen zu lassen. 

 

 
VII. Herrichtung und Pflege von Grabstätten 
 

§ 27 
Herrichtung und Unterhaltung 

 
(1) Alle Grabstätten sind innerhalb von sechs Monaten 
nach Erwerb bzw. nach der Beisetzung im Rahmen des § 
20 herzurichten und dauernd in Stand zu halten. Dies gilt 
entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen 
und Kränze sind unverzüglich von der Grabstätte zu ent-
fernen. 
 
(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter 
des Friedhofes, dem besonderen Charakter des Friedhof-
teiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die 
Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die 
andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege 
nicht beeinträchtigen. 
 
(3) Für die Herrichtung und die Instandsetzung ist, mit 
Ausnahme der Rasengräber/Urnenrasengräber und der 
namenlosen Reihengräber/namenlosen Urnenreihengrä-
ber, bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der In-
haber der Grabnummernkarte, bei Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte ver-
antwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. Die Friedhofsverwal-
tung kann verlangen, dass der Nutzungsberechtigte nach 
Ende der Nutzungszeit oder Ruhezeit die Grabstätte ab-
räumt. 
 
(4) Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung bedarf 
der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der 
Antragsteller hat bei Reihengrabstät-
ten/Urnenreihengrabstätten die Grabnummernkarte vorzu-
legen, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten sein 
Nutzungsrecht nachzuweisen.  
 
(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die 
Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder damit einen 
zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen. Die Fried-
hofsverwaltung kann im Rahmen des Friedhofszwecks die 
Herrichtung und Pflege übernehmen. 
 
(6) Reihengrabstätten/Urnengrabstätten müssen innerhalb 
von 6 Monaten nach der Bestattung, Wahlgrabstätten in-
nerhalb von 6 Monaten nach dem Erwerb des Nutzungs-
rechtes hergerichtet werden. 
 
(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der 
gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
ausschließlich der Friedhofsverwaltung.  
 
(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbe-
kämpfungsmittel bei der Grabpflege ist nicht gestattet.  
 
(9) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe 
dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbe-
sondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im 
Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie Pflanzen-
zuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht ver-
wendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markie-
rungszeichen, Gießkannen und anderes Kleinzubehör. 
Solche Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs vom 
Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung vor-
gesehenen Behältnissen abzulegen.  
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 845 
 

 

 
§ 28 

Vernachlässigung der Grabpflege 
 
(1) Wird eine Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte oder 
Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte nicht ordnungsgemäß 
hergerichtet oder gepflegt hat der Verantwortliche 
(§ 27 Abs. 3) nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofs-
verwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen 
Frist in Ordnung zu bringen. Kommt der Nutzungsberech-
tigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofs-
verwaltung in diesem Fall die Grabstätte auf seine Kosten 
in Ordnung bringen oder bringen lassen. Die Friedhofsver-
waltung kann auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung 
entziehen, soweit sie den Verantwortlichen schriftlich unter 
Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungs-
bescheid wird der Nutzungsberechtigte aufgefordert, das 
Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb 
von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbe-
scheides zu entfernen.  
 
(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 
besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch öffentliche 
Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und 
Pflege hingewiesen. Außerdem wird der unbekannte Ver-
antwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte 
aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbin-
dung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis 3 
Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung  
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen las-
sen. 
 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 
entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist 
der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne beson-
deren Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung 
den Grabschmuck entfernen. 
Bestehende Dauergrabpflegeverträge mit der Friedhofs-
verwaltung bei Inkrafttreten dieser Satzung werden bis zu 
deren Ablauf ausgeführt. Neue Dauergrabpflegeverträge 
werden seitens der Friedhofsverwaltung nicht mehr abge-
schlossen. 
 
VIII. Leichenhalle und Trauerfeiern 
 

§ 29 
Benutzung der Leichenhalle 

 
(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis 
zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofs-
verwaltung und in Abstimmung mit einem zugelassenen 
Bestatter betreten werden.  
 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen 
Bedenken bestehen, können die Angehörigen die Verstor-
benen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge 
sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauer-
feier oder Beisetzung endgültig zu schließen. § 30 Abs. 2 
bleibt unberührt. 
 
(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren 
Krankheiten Verstorbenen sollen gesondert in der Leichen-
halle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und 
die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vor-
herigen Zustimmung des Amtsarztes. 
 
 
 

 
§ 30 

Trauerfeier 
 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten 
Raum (Friedhofskapelle), am Grab oder an einer anderen 
im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden.  
 
(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die örtliche Ord-
nungsbehörde gestatten, dass während der Trauerfeier der 
Sarg geöffnet wird. Der Antrag kann nicht genehmigt wer-
den, wenn der oder die Verstorbene an einer ansteckenden 
übertragbaren Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz 
gelitten, die Leichenverwesung bereits begonnen hat oder 
die Ausstellung der Leiche der Totenwürde oder dem Pie-
tätsempfinden der an der Trauerfeier Teilnehmenden wi-
dersprechen würde. 
 
(3) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt 
werden, wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen 
übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen 
des Zustandes der Leiche bestehen. 
 
(4) Jede Musik- und Gesangdarbietung außerhalb von 
Trauerfeiern bedarf der vorherigen Anmeldung bei der 
Friedhofsverwaltung. Die Auswahl der Musiker und der 
Darbietung muss gewährleisten, dass ein würdiger Rah-
men gewahrt bleibt. 
 
IX. Schlussvorschriften 
 

§ 31 
Haftung 

 
Die Gemeinde Schlangen haftet nicht für Schäden, die 
durch nicht satzungsgemäße Benutzung der  Friedhöfe, 
ihrer Anlagen oder ihrer  Einrichtungen, durch dritte Perso-
nen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine beson-
deren Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen 
haftet die Gemeinde Schlangen nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben 
unberührt. 
 

§ 32 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Gemeinde Schlangen ver-
walteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind die Gebüh-
ren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung 
zu entrichten. 
 

§ 33 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
 
a) sich als Besucher entgegen § 5 Abs. 1 nicht der Würde 
des Friedhofs entsprechend verhält oder Anordnungen des 
Friedhofspersonals nicht befolgt. 
 
b) die Verhaltensregeln des § 5 Abs. 3 missachtet, 
 
c) entgegen § 5 Abs. 5 Totengedenkfeiern ohne vorherige 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung durchführt, 
 
d) als Gewerbetreibender entgegen § 6 ohne vorherige 
Zulassung tätig wird, außerhalb der festgesetzten Zeiten 
Arbeiten durchführt oder Werkzeuge und Materialen unzu-
lässig lagert,  
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e) eine Bestattung entgegen § 7 Abs. 1 der Friedhofsver-
waltung nicht anzeigt, 
 
f) entgegen § 22 ohne vorherige Zustimmung Grabmale 
oder bauliche Anlagen errichtet, verändert oder entfernt, 
 
g) entgegen den §§ 22 ff eine Grabstätte  nicht  ordnungs-
gemäß  entsprechend  den Bestimmungen dieser Satzung 
herrichtet und unterhält, nicht fachgerecht befestigt und 
fundamentiert oder nicht in verkehrssicherem Zustand er-
hält,  
 
h) entgegen den § 27 nicht verrottbare Werkstoffe, insbe-
sondere Kunststoffe, verwendet oder so beschaffenes Zu-
behör oder sonstigen Abraum oder Abfall nicht vom Fried-
hof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 
bis zu 1.000,00 Euro geahndet werden. 
 

§ 34 
Übergangsregelung 

 
Grabfelder deren Belegungen im Jahr 2011 und früher be-
gonnen wurden, sind mit den vorgegebenen Platteneinfas-
sungen auch weiter einzufassen. Zusätzliche Einfassungen 
sind erlaubt. 
 

§ 35 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung für die Friedhö-
fe in der Gemeinde Schlangen vom 05.02.2004 außer 
Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung für die Friedhöfe in der Gemein-
de Schlangen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde Schlangen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Schlangen, den 16.12.2011 
 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
Ulrich Knorr 

Kr. Bl. Lippe 27.12.2011 
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Blomberger Versorgungsbetriebe 
GmbH 
 
547 Bekanntmachung gemäß § 52 GmbH-Gesetz 
 
Dem Aufsichtsrat unserer Gesellschaft gehören seit dem 
16.11.2011 folgende Herren an: 
 
1. Günther Borchard, Blomberg, Vorsitzender 
2. Georg-Wilhelm Glock, Blomberg, stellvertretender 

Vorsitzender 
3. Gottfried Eichhorn, Blomberg 
4. Klaus Geise, Blomberg  
5. Dieter Rieke, Blomberg 
6. Andreas Runte, Blomberg 
7. Stefan Sauer, Blomberg 
8. Thomas Spieker, Blomberg  
 
 
Die Geschäftsführung 

Kr. Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 
 
548 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadt-
werke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. 
Nach § 10 Abs. 4 EnWG umfasste die Prüfung auch die 
Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen 
Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 10 
Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft.  
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung 
nach § 10 Abs. 3 EnWG abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-
teilt werden kann, ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG 
in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt sowie in der internen Rechnungslegung nach § 10 
Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze 
und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungs-
legung nach § 10 Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvoll-
ziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit be-
achtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beur-
teilung bildet. 
 
Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichtes hat zu kei-
nen Einwendungen geführt. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung 
in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG 
hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
 
Bremen, den 6. Juni 2011 
 
Göken, Pollak und Partner 
Treuhandgesellschaft mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
gez. Dr. Göken gez. Mertens 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
549 Anlagespiegel der Stadtwerke Bad Salzuflen 

GmbH zum 31. Dezember 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
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550 Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 

zum 31. Dezember 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
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551 Hinweis auf Auslegung 
 
Jahreabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
05.03.2012 bis 15.03.2012 im Verwaltungsgebäude der 
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Zimmer 304, in der Ufer-
straße 36-44 in Bad Salzuflen zur Einsicht aus. 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadtwerke Lage GmbH 
 
552 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
 
Auf Empfehlung des Aufsichtsrates hat die Gesellschafter-
versammlung in der Sitzung am 18.07.2011 einstimmig be-
schlossen, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 
2010 in Höhe von 943.763,73 € stichtagsbezogen zum 
01.09.2011 an die Gesellschafter, die Stadt Lage und die 
E.ON Westfalen Weser AG, auszuschütten.  
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
02. Januar bis einschließlich 13. Januar 2012 während der 
Dienststunden (montags bis donnerstags von 8.00 bis 
12.30 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 
8.00 bis 12.00 Uhr) im Verwaltungsgebäude Pivitsheider 
Straße 21, Lage, EG – Zi. 1.13, zur Einsichtnahme öffent-
lich aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebe-
richtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ”Con-
cunia GmbH”, Münster, hat am 28. Juni 2010 folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
 
BESTÄTIGUNGSVERMERK 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Gesellschaft Stadtwerke Lage GmbH für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 geprüft. 
Nach § 10 Abs. 4 EnWG umfasste die Prüfung auch die 
Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen 
Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
(und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsver-
trages) sowie die Einhaltung der Pflichten nach 
§ 10 Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft Stadtwerke Lage GmbH. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung 
nach § 10 Abs. 3 EnWG abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-
teilt werden kann, ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG 
in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Gesellschaft Stadtwerke Lage GmbH 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems  
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sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht sowie in der internen Rech-
nungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt.  
 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der Geschäftsführung der Gesellschaft Stadtwerke La-
ge GmbH die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurtei-
lung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in 
der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG 
sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft Stadtwerke Lage GmbH. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft Stadtwerke Lage GmbH und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.  
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung 
in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs.  3 EnWG 
hat zu keinen Einwendungen geführt.  
 
Münster, am 28. Juni 2011  
 
Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 
Rolle Jürgens  
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer  
 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadtwerke Lemgo GmbH 
 
553 Preise für die Grundversorgung und die Er-

satzversorgung mit Elektrizität in Niederspan-
nung 

 
Ab dem 01.02.2012 gelten die nachfolgenden Preise für die 
Grundversorgung und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 
in Niederspannung. Die Ersatzversorgung wird mit den 
Preisen der Grundversorgung abgerechnet. Wir weisen 
darauf hin, dass auf Wunsch eine Beratung zu den Tarifen 
in unserem Kundenzentrum Ostertor und zu Möglichkeiten 
zur Energieeinsparung im Energie- und Umweltzentrum im 
Mittelpunkt, Mittelstr. 131-133, möglich ist. Weitere Infor-
mationen finden Sie in unserer Kundenzeitschrift „Stadt-
werker“ und unter www.stadtwerke-lemgo.de.  

 
I. Grundversorgungstarif 
 
Der Preis setzt sich zusammen aus dem Jahresgrund-
preis und dem Arbeitspreis. Er gilt für den jeweils über  
einen Zähler erfassten Elektrizitätsbedarf. 
 
1. Der Grundpreis beträgt   
 
Grundpreis netto 

 
in €/Jahr 

zzgl. der jeweils 
gültigen Umsatz-
steuer, z. Zt. 19 

% 
in €/Jahr 

Grundpreis brutto 
 

in €/Jahr 

41,40 7,87 49,27 
 
2. Der Arbeitspreis beträgt  
 
Arbeitspreis 

netto 
 

in ct./kWh 

Ökosteuer net-
to 

in ct./kWh 
(Regelsteuer-

satz) 

zzgl. der je-
weils gültigen 
Umsatzsteuer, 
z. Zt. 19 % 
in ct./kWh 

Arbeitspreis 
brutto 

 
in ct./kWh 

19,55 2,05 4,10 25,70 
 
II. Verrechnungspreise für zusätzliche Zähleinrichtun-
gen 
 

 Grundpreis 
netto 

 
in €/Jahr 

zzgl. der je-
weils gültigen 
Umsatzsteu-
er, z. Zt. 19 

% 
in €/Jahr 

Grundpreis 
brutto 

 
in €/Jahr 

Eintarifzähler 41,40 7,87 49,27 
Zweitarifzäh-
ler 

67,32 12,79 80,11 

Aufpreis 
Kassierzäh-
ler 

51,72 9,83 61,55 
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III. Kosten für Zahlungsverzug, Unterbrechung und 
Wiederaufnahme der Versorgung 
 
 netto 

 
in € 

zzgl. der je-
weils gülti-
gen Umsatz-
steuer, z. Zt. 

19 % 
in € 

brutto 
 

in € 

Schriftliche 
Mahnung 

4,00 0,00 4,00 

Inkassover-
such 

20,00 0,00 20,00 

Versor-
gungsun-
terbrechung 

25,00 0,00 25,00 

Versor-
gungswiede-
raufnahme 

25,00 4,75 29,75 

 
IV. Weitere Dienstleistungen 
 
 netto 

 
in € 

zzgl. der je-
weils gülti-
gen Umsatz-
steuer, z. Zt. 

19 % 
in € 

brutto 
 

in € 

Ratenver-
einbarung 

20,00 3,80 23,80 

Ablesung auf 
Kunden-
wunsch 

20,00 3,80 23,80 

 
In den genannten Preisen sind neben der Ökosteuer auch 
die Mehrbelastungen aus dem „Erneuerbare-Energien-
Gesetz“ (EEG) und dem „Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz“ 
(KWK-G) sowie die Konzessionsabgabe und die jeweils 
gültigen Netznutzungsentgelte enthalten. Rundungsdiffe-
renzen sind möglich. 
 
Lemgo, 15.12.2011 
 
 
STADTWERKE LEMGO GMBH 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sparkasse Detmold 
 
554 Kraftloserklärung von in Verlust geratenen 

Sparkassenbüchern 
 
Da sich aufgrund unserer Aufgebote vom 31. August 2011 
bis zum Aufgebotstermin am 16. Dezember 2011 niemand 
gemeldet hat, wird das in Verlust geratene Sparkassen-
buch Nr.  
 
308.009.679   
  
unserer Sparkasse, gemäß §16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verord-
nung über den Betrieb und die Geschäfte der Sparkassen 
(SpkVO) NW vom 15. Dezember 1995 hiermit für kraftlos 
erklärt. 
 
Detmold, den 19. Dezember 2011 
 
 
Sparkasse Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 27.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


